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1. Naturschutz und Landespflege
 

Oberstes Ziel des Naturschutzes und der Landespflege ist es, Natur und Landschaft im be-

siedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass 

 

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

- die Nutzbarkeit der Naturgüter, 

- die Pflanzen- und Tierwelt sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft 

 

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 

Landschaft nachhaltig gesichert sind. 

 

Da die Lebensräume wild lebender Pflanzen- und Tierarten durch zunehmenden Flächenver-

brauch gefährdet sind, hat der Gesetzgeber ein Instrumentarium abgestufter Schutzgebiets-

ausweisungen geschaffen. Die Abbildung Nr. 1 gibt einen Überblick über die „Schutzgebiete 

im Donnersbergkreis“. Flächenmäßig am größten hebt sich das Landschaftsschutzgebiet 

„Donnersberg“ (ca. 5.000 ha) im Zentrum des Kreises heraus. Aber auch der Naturpark 

„Pfälzerwald“ greift im Südosten auf das Kreisgebiet über (ca. 5.500 ha). 

 

 

Rechtsvorschriften und Verordnungen 

 
- BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 25. März 2002 
 
- LPflG: Landespflegegesetz in der Fassung vom 05.02.1979 (GVBl. S. 70, BS 791-

1), in der ab 01.05.1987 geltenden Fassung (GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.05.2004 (GVBl. S. 275)  

 
- Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz und dem Landespflegegesetz vom 01.09.1988 (GVBl. S. 
208), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 12.10.1999 (GVBl. S. 325) 

 
- Sowie zahlreiche Rechtsverordnungen von Naturdenkmälern und geschützten 

Landschaftsbestandteilen im Donnersbergkreis 
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1.1.1 Naturschutzgebiete 
 

Die Ausweisung von Naturschutzgebieten dient der Erhaltung von Lebensgemeinschaften 

oder Biotopen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Weitere Gründe für eine 

Ausweisung von Naturschutzgebieten sind Wissenschaft, Naturgeschichte oder Landes-

kunde sowie Seltenheit, besondere Eigenart oder hervorragende Schönheit. 

 

Im Donnersbergkreis sind zur Zeit 13 Naturschutzgebiete rechtskräftig ausgewiesen. 

Zuletzt wurden die Gebiete „Steinbühl-Schäfergraben“ und „Langhöll-Falkenberg“ in den 

Jahren 1998 und 1999 rechtskräftig von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in 

Neustadt unter Schutz gestellt.  

 

Übersicht der Naturschutzgebiete im Donnersbergkreis: 

 

Lfd. 
Nr. 

Name des 
Naturschutz-

gebietes 
Gemarkung Größe

 in ha

Rechts-
kräftig 

seit 
Schutzzweck / Charakteristik

 
  1 

Drosselfels-
Schwarzfels Kirchheimbolanden 20,15 1955 

Trockenrasen einschl. Felsen 
und Gesteinshalden, 

Trockenwald, Trockengebüsch, 
Fels, Krautbestände, 

Porphyrfelshänge 
Fels, Trockengebüsch, 

Trockenwald 
 

2 

Albertskreuz Kirchheimbolanden 34,2 1957 

Bäche, Trockenrasen einschl. 
Felsen und Gesteinshalden; 
Wälder mittlerer Standorte; 

Trockenwälder 
Blockschuttwald, Quellbach, 

Xerotherme 
Pflanzengesellschaften 

 
 

3 Saukopf Albisheim 14 1957 

Halbtrockenrasen, Magerwiese, 
Kalkmagerrasen, 

Ackerbrachen, Steppenheide, 
ehemalige Kalksteinbrüche, 

Trockengebüsch,  
 
 

4 Spendel-
Wildenstein 

Dannenfels, 
Marienthal 140 1981 

Quellbach, Trockenrasen, 
Trockengebüsch, Fels 

Blockschuttwald, naturnaher 
Ahorn-Eschen-, Ahorn-Linden- 
und Felsenahorn-Eichenwald 
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5 
Katzenbacher-

hang Rockenhausen 29 1981 

naturnaher Eichen- 
Hainbuchenwald mittlerer 

Standorte,  
Sicherung der Naturwaldzelle 

 
 

  6 
Eschdell Dannenfels 8 1981 

Quellbach, Schluchtwald, Wald 
mittlerer Standorte,  

Blockschuttwald 
 
 

  7 Beutelfels Börrstadt, Imsbach 59 1981 

Trockenrasen einschl. Felsen 
und Gesteinshalden, 

Trockenwald, Trockengebüsch
Fels, Blockschuttwald, 

Felsspaltengesellschaften 
 
 

  8 Stolzenberg Bayerfeld-
Steckweiler 6,5 1982 

Halbtrockenrasen, 
Trockengebüsch, artenreiche 

Magerwiesen, 
Felsgrusgesellschaften 

Standort seltener Pflanzenarten 
und  -gesellschaften 

 
 

  9 Schelmenkopf-
Falkenstein Falkenstein 63,5 1985 

Halbtrocken- und 
Trockenrasen, Wald mittlerer 

Standorte, Fels,  Felsgrus- und 
Felsspaltengesellschaften,  

xerotherme 
Pflanzengesellschaften 

 
10 Osterberg Albisheim 8 1986 

Biotopkomplex mit 
Kalkmagerrasen und  
Gebüschvegetation 

 
 11 Sippersfelder 

Weiher Sippersfeld 40 1986 

Weiher,  Tümpel, Naßwiesen- 
und Kleinseggenriede, 

Niedermoor, Verlandungszonen 
Bruchwaldreste und 

angrenzende Waldbereiche 
 
 
 

12 
 
 

 

 
 

Steinbühl-
Schäfergraben 

 
 

 
 
 

Kirchheimbolanden, 
Orbis 

 
 

67 

 
 
 

1998 
 
 

 

Quellbereiche, Schilf, Wiesen, 
naturnahe Waldbestände, 
Steinbruch, Felswände, 

Felsfluren, dauerhafte und 
periodische Gewässer 

 
 
 
 

 13 Langhöll-
Falkenberg Alsenz 100 1999 

Naturnahe Quell- und 
Gewässerbereiche, 

Halbtrockenrasen, Weinbergs- 
u. Ackerbrachen, Röhricht, 

Seggenried, Trockenmauern, 
Trockengebüsch,  

Biotopkomplex aus naturnahem 
Wald, Quell- und 

Gewässerbereichen sowie 
reichstrukturiertem Offenland 

 
(Stand: 2004) 
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Betreuung und Pflege der Naturschutzgebiete: 
 
 
Alljährlich findet ein Steuerungsgespräch zwischen Vertretern der Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd, den Biotopbetreuern des Landes und Vertretern der unteren 

Landespflegebehörde statt, in dem die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 

zur Erhaltung und Entwicklung der Naturschutzgebiete entsprechend dem Schutzzweck 

festgelegt werden. Die anerkannten Naturschutzverbände können sich, ihrer jeweiligen 

Interessenslage entsprechend, in diesen Gesprächsrunden einbringen. 
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Ab 1994 wurden in den Gebieten „Saukopf“, „Schelmenkopf“ und „Stolzenberger Hang“ die 

durch Schafe beweideten Flächen von 28 ha auf 30 ha erhöht. Zusätzlich werden Gehölze 

entfernt, um einer Verbuschung der Flächen noch besser entgegenzuwirken, denn nur durch 

diese Maßnahmen können bedrohte Pflanzen- und Tierarten der Trocken- und Halb-

trockenrasen erhalten werden. Ohne wiederkehrende Pflegemaßnahmen würden die 

lichtbedürftigen Offenlandarten durch fortschreitende Sukzessionsstadien von den 

konkurrenzstärkeren Gehölzen verdrängt werden. Das Endstadium der 

Vegetationsentwicklung würde zwar einen standortgerechten, allerdings was die 

Biotopdiversität betrifft, nicht so artenreichen Laubwaldbestand darstellen.  

 

In den Naturschutzgebieten „Saukopf“ und „Osterberg“ sind gegenüber den vergangenen 

Jahren keine, den Schutzzweck beeinträchtigenden Veränderungen eingetreten. Festzustel-

len ist jedoch, dass Ablagerungen von Bauschutt, Schrott, Altöl, Reifen und Kunststoffteile 

aus dem als Lesesteinkippe für die Landwirte vorgehaltenen Bereich auf dem „Saukopf“ 

zunehmen. Eine „Schließung“ dieser Fläche wäre aus Naturschutzgründen sinnvoll. 

 

Im Naturschutzgebiet  „Falkenstein“ lastet ein großer Besucherdruck auf den sensiblen Flä-

chen. Die wertvollen Magerrasengesellschaften werden durch Trittschäden der Besucher, 

die die vorgeschriebenen Wege verlassen, stark beeinträchtigt. 

 

Die Offenhaltung der Flächen lässt sich finanziell nur durch die zum Zweck des Naturschut-

zes stattfindende Schafbeweidung leisten. 

 

Darüber hinaus ist in den Naturschutzgebieten „Falkenstein“ und „Stolzenberger Hang“ das 

jagdliche Interesse besonders groß, weil der Strukturreichtum und die zum großen Teil offe-

nen Flächen sich günstig auf den Wildbestand in diesem Gebiet auswirken. 

 

An das Naturschutzgebiet „Albertskreuz“ grenzt unmittelbar ein Steinbuch an. Um zu prüfen, 

inwieweit Auswirkungen des Steinbruchbetriebes auf Flora und Fauna des 

Naturschutzgebietes festzustellen sind, wurden in der Genehmigung zum Abbau 

regelmäßige Untersuchungen an Vegetation, Vogelbestand, Tagfalter und Wildbienen 

angeordnet. Bezüglich der Vegetation zeigte sich, dass sich der Zustand der 

Dauerbeobachtungsflächen im Untersuchungszeitraum verschlechtert hat. Bei den Bäumen 

im NSG wurde eine verstärkte Kronenauflichtung festgestellt, die mit einer Ruderalisierung in 

der Krautschicht durch lichtbedürftige Arten einher ging. Vegetationskundliche Erfassungen 
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auf vergleichbaren Flächen im NSG „Drosselfels- Schwarzfels“, das außerhalb des direkten 

Einflussbereiches des Steinbruches liegt, konnten zeigen, dass dort gleichartige 

Entwicklungen zu beobachten sind. Die Veränderungen in der Vegetation gehen damit 

vermutlich nicht auf Auswirkungen des Steinbruchbetriebes zurück, sondern sind 

wahrscheinlich in erster Linie auf klimatische Entwicklungen wie den extrem trocken- heißen 

Sommer 2003 und 2004 zurückzuführen. 

 

Die Erfassungen an Vögeln und Tagfaltern ergaben eine Zunahme der Gesamtartenzahl 

ebenso wie der Anzahl der bestandsbedrohten Rote- Liste- Arten. Es wurden insgesamt 35 

Vogel- und 32 Tagfalterarten nachgewiesen. Von den Vogelarten sind acht Arten in ihrem 

Bestand bedroht und sechs Arten gelten nach Anhang I der EU- Vogelschutzrichtlinie als 

streng geschützt. Für die Wildbienen sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. 

Die vor erwähnten Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass direkte nachteilige 

Auswirkungen des Steinbruchbetriebes auf die Vegetation, sowie die Vogel- und 

Tagfaltergemeinschaften nicht festzustellen sind. 

 

Im Naturschutzgebiet „Schwarzfels-Drosselfels“ wurden durch den tatkräftigen Einsatz von 

Helfern und Mitgliedern des Naturschutzverbandes „Pollichia“ Einrichtungen zur 

Besucherlenkung erneuert. 

 

Im Naturschutzgebiet „Langhöll-Falkenberg“ ist die Verbuschung sehr weit fortgeschritten, so 

dass ganze Hangbereiche bereits zugewachsen sind. Um die Vorkommen seltener 

Pflanzenarten (u. a. Orchideenbestände) zu erhalten, werden regelmäßig Pflegemaßnahmen 

auf einer Gesamtfläche von mindestens 5 ha durchgeführt. In den kommenden Jahren 

müssen dann verstärkt die Schafbeweidung sowie ergänzende Freistellungen von Hand 

durchgeführt werden, um die letzten offenen Bereiche zu erhalten.  
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1.1.2 Landschaftsschutzgebiete 
 

Landschaftsschutzgebiete sind durch Rechtsverordnung festgelegte Gebiete, die zur 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes eines 

besonderen Schutzes bedürfen. Diese Gebiete zeichnen sich durch ihre Eigenart und die 

Schönheit des Landschaftsbildes aus und haben eine besondere Bedeutung für die 

Erholung. Bisher wurden im Donnersbergkreis 6 Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. 

 
Im Landschaftsschutzgebiet „Erdekaut“ sind umfangreiche Freihaltemaßnahmen erforderlich, 

um die Lebensräume seltener Pflanzen- und Tierarten vor der Verdrängung durch Arten 

nachfolgender Sukzessionsstadien zu bewahren. Als ehemaliges Abbaugelände zur 

Tongewinnung war das Gelände nach Aufgabe der Abbautätigkeit ein typisches Offenland 

mit zahlreichen Pionierstandorten, durch die der Artenreichtum sehr spezialisierter Arten 

geprägt war. Mit ersten Freistellungsmaßnahmen wurde deshalb bereits 1993 begonnen. Die 

wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen werden durch die Biotopbetreuer der SGD Süd 

koordiniert und durch die Bereitstellung von Landesmitteln finanziert. Verschiedene 

Nutzungen wie Landwirtschaft, Fischerei, Ausbau der B 47 sowie private Ansprüche wirken 

sich sehr negativ auf die Erhaltung und Entwicklung dieses Gebietes aus. Zur Koordinierung 

von Interesse und Nutzung wäre die Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes, der 

1996 erarbeitet wurde, zwingend erforderlich. 

 
Im März 2003 gründete sich der Zweckverband „Erdekaut“, der sich der Aufgabe zur 

Erhaltung, Umsetzung und Pflege des Landschaftsschutzgebietes widmen und den 

Fortbestand der Tier- und Pflanzenwelt gewährleisten will. Zur Darlegung der Planungsziele 

wurde ein Konzept mit dem Titel „Erlebnislandschaft Erdekaut“ erarbeitet, das die Grundlage 

für die Herstellung und Erhaltung dieses kulturlandschaftlichen Reliktes in seiner 

ursprünglichen und vielfältigen landschaftlichen Identität darstellt. 

 
Im Zuge der Realisierung des Projekts Erlebnislandschaft „Erdekaut“ werden neben der 

gezielten Anlage von Rundwegen ökologische Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

umgesetzt, die den kulturlandschaftlichen Ursprungszustand erhalten. Hierzu zählen 

insbesondere die Entwicklung von landschaftsökologisch hochwertigen Sandflächen mit 

Kiefern, Wildkrautäckern, Streuobstwiesen, wechselfeuchten Wiesen, Weiden auf 

nährstoffarmen Standorten sowie Pionierflächen (teils trockene, teils überschwemmte 

Sandflächen). Die Umsetzungen der Maßnahmen entspricht zum einen dem Schutzzweck 

der Rechtsverordnung für das Landschaftsschutzgebiet „Erdekaut“ und zum anderen dem  
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Leitbild des Pflege- und Entwicklungsplans, das in Abstimmung mit dem Landesamt für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht für das Gebiet formuliert wurde.  

 

 

Übersicht der Landschaftsschutzgebiete im Donnersbergkreis 

 

 
Lfd. 
Nr. 

Name des 
Landschafts-

schutzgebietes
Gemarkung Größe 

in ha
rechtskräftig 

seit 
Schutzzweck / 
Charakteristik 

 
 

1 
Umgebung der 
Riedenmühle Marnheim 8 1964 

Vogelschutzgehölz, fließendes 
und stehendes Gewässer, 

Schilfbestand 
 
 

2 
Ambachtal mit 

Weiher Kirchheimbolanden 8 1964 

Gewässer mit typischen 
Pflanzen- und Tierarten, 

ausgedehnte 
Grünlandnutzung 

 
 

3 Bolander 
Schloßberg Bolanden 39 1964 

heimatliche und historische 
Bedeutung; Schutz des 
Geländes mit den dort 

vorhandenen Pflanzen- und 
Tierarten 

 
 
 
 

4 Donnersberg 

Rockenhausen, 
Marienthal, 
Dannenfels, 
Steinbach, 
Börrstadt, 
Imsbach, 

Schweisweiler, 
Imsweiler 

5000 1978 

Donnersbergmassiv mit 
natürlichen Hängen und 

Tallagen; natürliches 
Landschaftsbild, Relief, 
Boden, Wasser, Klima, 
Pflanzen und Tierwelt, 

Erholungsnutzung 

 
 

5 Erdekaut 
Eisenberg, 

Hettenleidelheim 
(LK Bad Dürkheim)

61 1985 

durch Ton- und 
Klebsandabbau entstandenes 

Sekundärbiotop mit 
kleinräumiger Reliefdynamik 

und ökologischer Vielfalt 
 
 

6 
Bachauen am 
Scharlenberg 

Bolanden, 
Dannenfels 26,3 1989 

Sicherung der 
verschiedenartigen Standorte 
und der typischen Pflanzen- 

und Tierarten 
 

(Stand: 2004) 
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1.1.3 Geschützte Landschaftsbestandteile 
 

Geschützte Landschaftsbestandteile sind festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren 

Schutz zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur Belebung, 

Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder zur Abwehr von schädlichen 

Einwirkungen erforderlich sind. 

 

Derzeit sind im Donnersbergkreis 23 geschützte Landschaftsbestandteile mit einer 

Gesamtgröße von ca. 38 ha rechtskräftig ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Alleen, 

Baum- und Gehölzgruppen, Schutzpflanzungen, kleinere Wasserflächen, Feuchtgebiete, 

Parks und Friedhöfe mit sehr altem Baumbestand. Die geschützte Landschaftsbestandteile 

stellen wichtige Refugien für bedrohte Tier- und Pflanzenarten dar und dienen als Trittsteine 

zwischen größeren Schutzgebieten. Für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege wurde u.a. für den geschützten Landschaftsbestandteil 

(Windschutzgehölze) in der Gemarkung Göllheim jährlich Antrag auf Gewährung einer 

Zuwendung beim Land Rheinland-Pfalz gestellt. Mit diesen Mitteln kann eine gezielte 

Verjüngung und somit die Erhaltung der Funktion der Windschutzstreifen sichergestellt 

werden. Im Jahre 2003 wurde ein neuer geschützter Landschaftsbestandteil (lfd.Nr. 22, 

Baumbestand auf dem Friedhof Ilbesheim) ausgewiesen, sowie eine Rechtsverordnung, 

Friedhof Münchweiler (lfd.Nr. 17), aufgehoben. 

 

Im Jahr 2004 wurde ein weiteres Verfahren zur Unterschutzstellung eines Flächenbiotopes 

als „Geschützter Landschaftsbestandteil“ durchgeführt und zum Jahresende abgeschlossen. 

Es handelt sich dabei um die „Flugsandfläche in der Heimelmäus“ in der Gemarkung 

Eisenberg mit einer Größe von ca.5,8 ha. Schutzzweck ist die Erhaltung der weitestgehend 

offenen Flugsandfläche, an die eine Vielzahl seltener und hochspezialisierter Arten aus der 

Ordnung der Hautflügler (Wildbienen, Wespen) sowie seltene Vogelarten (z.B. 

Bienenfresser) gebunden sind. 
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Übersicht der geschützte Landschaftsbestandteile im Donnersbergkreis: 

 
Lfd. 
Nr. 

Name des geschützten 
Landschaftsbestandteil Gemarkung Größe

in ha
 rechts-kräftig 

seit 
Schutzzweck / 
Charakteristik 

 
 

1 

Geschützter 
Landschaftsbestandteil 

im Donnersbergkreis 
Weitersweiler 0,28 1979 Belebung 

Landschaftsbild 

 
 

2 
Geschützter 

Landschaftsbestandteil 
im Donnersbergkreis 

Bischheim und 
Gauersheim 

2,9 
und 
1,0 

1980 
Windschutzstreifen 

Hecken / 
Feldgehölze 

 
 

3 
 
 

 

Geschützter 
Landschaftsbestandteil 

im Donnersbergkreis 
Göllheim 5,4 1981 

Windschutzgehölze
Hecken / 

Feldgehölze 

 
 

4 
 
 

Geschützter 
Landschaftsbestandteil 

im Donnersbergkreis 
Lautersheim 0,3 1981 

Windschutzgehölze
Hecken / 

Feldgehölze 

 
 

5 

Geschützter 
Landschaftsbestandteil 

im Donnersbergkreis 
Weitersweiler 4,8 1981 

Windschutzgehölze
Hecken / 

Feldgehölze 
 
 

6 
Friedhof 

Kirchheimbolanden 
Kirchheimboland

en  1984 alter Baumbestand 

 
 

7 
Waldstück am Inkelthaler 

Hof Rockenhausen 0,5 1984 

Wald- und 
Buschzone mit 

seltenen, heimischen 
Pflanzenarten 

 
 

8 
In der Rosenmühle Katzenbach 3 1985 Feuchtgebiet 

 
 

9 Löschpfuhl Ransweiler 1,23 1985 Feuchtgebiet 

 
10 Friedhof Bischheim Bischheim  1986 alter Baumbestand 

 
 

11 Park an der Steigstraße Göllheim 1 1986 alter Baumbestand 
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12 Friedhof Rittersheim Rittersheim  1986 alter Baumbestand 

 
 
 
 

13 
Bäume auf dem Friedhof Lautersheim  1986 alter Baumbestand 

 
14 

Friedhof mit 
Friedhofsallee Marnheim  1986 alter Baumbestand 

 
15 

Aufgelassener 
Bahnkörper zwischen 

Marnheim und Bolanden 

Bolanden und 
Marnheim 2,1 1986 

Lebensraum und 
Rückzugsgebiet für 
Pflanzen und Tiere 

 
16 Friedhof Dreisen Dreisen  1986 

 
alter Baumbestand 

 
 

17 Eulenloch Waldgrehweiler 0,8 1986 

Teich mit 
angrenzendem 

Feuchtbiotop und 
Orchideenwiese 

 
 

18 Teich mit Umgebung auf 
der Nachtweide Waldgrehweiler 1,3 1986 

 
Teich mit 

angrenzender 
Feuchtwiese 

 
 
 

19 Feuchtgebiet am 
Röderhof Imsbach 1,4 1987 

 
Feuchtgebiet, 
Nahrungs- und 

Rastgebiet für wild 
lebende Tierarten 

 
 

20 Im Gängelstock Bolanden 0,3 1989 Bachlauf und 
Ufervegetation 

 
21 

 

Bruchwiesen am 
Untergerbacherhof Ruppertsecken 5,1 1994 wertvolle Wiesen 

 
22 

Baumbestand auf dem 
Friedhof Ilbesheim Ilbesheim  2003 alter Baumbestand 

23 
 

Flugsandfläche in der 
Heimelmäus Eisenberg 5,8 2004 offene Sandrasen mit 

hohem Arteninventar
 

(Stand: 2004) 
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1.1.4 Naturdenkmale 
 

Naturdenkmale sind festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur, deren besonderer Schutz 

aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen 

ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit erforderlich sind. Hierbei handelt es sich vor allem 

um Bäume, Alleen oder Gehölzgruppen. Es wurden aber auch Felsen, Erdaufschlüsse, 

Quellen und landeskundliche Objekte ausgewiesen. 

 

Insgesamt sind zur Zeit 128 Naturdenkmale im Donnersbergkreis rechtskräftig 

ausgewiesen. Seit 1997 haben 11 weitere Naturdenkmale den Schutzstatus durch 

Rechtsverordnung erhalten. Leider mussten auch 3 Rechtsverordnungen aufgehoben 

werden, da die Objekte dem Schutzzweck nicht mehr entsprochen haben oder aus 

Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden mussten.  

 

Übersicht der Naturdenkmale im Donnersbergkreis: 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung des Natur-
denkmals 

seit Kurzcharakteristika 

1 Vogelschutzgehölz „Ödung 
der Wormser Straße“ 

18.06.1968 Gemarkung Bubenheim 
1,5 km östlich der Ortslage Bubenheim 
Größe: 0,2490 ha 

2 Vogelschutzgehölz 
„Judental“ 

18.06.1968 Gemarkung Kirchheimbolanden 
1,5 km westlich des Ortskerns der Stadt 
Kirchheimbolanden 
Größe: 0,4260 ha 
Begräbnisplatz im Judental 

3 Vogelschutzgehölz 
„Hainlust“ 

07.11.1968 Gemarkung Niefernheim 
Größe: 0,15 ha 

4 Hochsteiner Kreuz  Gemarkung Winnweiler 
200 m nordöstlich des Dorfes 
Kreuz mit Inschrift (1767 erstellt) „Auf der 
Halde“, Steppenheideflor, 
Trockenwaldflora 

5 Kahlheckerhof Flur 12.07.1968 Gemarkung Winnweiler 
südlich von Schweisweiler, 1,6 km west-
lich von Hochstein 
porphyritfelsiger Boden mit unzähligen 
Pulsatillen 

6 Falkensteiner Tal  Gemarkung Falkenstein 
400 m nördlich vom Wambacher Hof 
beginnend bis ca. 600 m bachaufwärts 
Porphyr-Konglomerate 

7 Hinterbrünnchen, Gefaßte  Gemarkung Hochstein 
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Quelle mit Obelisk 600 m nördlich des Dorfes Hochstein, 20 
m links des Bahnkörpers 
Quelle mit Obelisk 

8 Hohe Warte  Stadtwald Rockenhausen 
östlich vom Hintersteinerhof 
herausragender Hartsteinfels 

9 Linde „Luitpoldlinde“ 21.10.1952 Gemeinde Sitters 
am 12.03.1901 gesetzt 
Umfang: 1,65 m 
Höhe: 14 - 15 m 

10 Elsbeerbaum  Stadtwald Rockenhausen 
RVO aufgehoben am 16.10.1985 

11 Schieferfels 21.10.1952 Gemarkung Schweisweiler 
nördlich des Steinbruches beim Gast-
haus Tivoli 
Länge: 100 m 
Breite: 50 m 

12 Elsbeerbaum  Stadtwald Rockenhausen 
Stammdurchmesser: 60 cm 

13 Felsgruppe Schweinstal- 
felsen 

21.10.1952 Gemarkung Imsbach 
Flur Kupferberg, ca. 500 m nördlich vom 
nördlichen Ausgang des Dorfes 
Fl.-Größe: 1,5 ha 
Höhe: 20 m 

14 Rohrbrunnen mit 2 Linden  Gemarkung Marienthal 
an der Straße Marienthal-Rockenhausen 
gefaßte Quelle mit 2 schönen 
Sommerlinden 

15 Silberbrunnen  Gemarkung Niedermoschel 
1,3 km südlich von Hallgarten 
eine steingefaßte dauernd laufende 
Quelle  

16 Pfrimmquelle 21.10.1952 Gemeinde Sippersfeld 
etwa 2,5 km südöstlich von Sippersfeld 
Fl.-Größe: 150 m² 
Länge: 15 m 
Breite: 20 m 
Quellfassung 

17 Retzenberger Weiher 21.10.1952 Gemarkung Sippersfeld 
etwa 2 km südlich von Sippersfeld 
Fl.-Größe: etwa 1,6 ha 
Länge: etwa 200 m 
Breite: etwa 80 m 

18 Luitpoldlinde  Stadt Obermoschel 
am Waldhaus, unterhalb der Moschel-
landsburg 
eine schön gewachsene Linde, zum 70. 
Geburtstag des Prinzregenten 
(12.03.1891) gepflanzt 
 

19 Eiche 21.10.1952 Gemeinde Finkenbach 
im Pfarrgarten 25 m südlich des Pfarr-
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hauses 
Alter: über 200 Jahre  
Umfang: 4,55 m 
Höhe: 9 - 10 m 

20 Hünenstein 21.10.1952 Gemarkung Obermoschel 
150 m nordwestlich der Ludwigstreu 
Umfang: 2,10 m 
Höhe: 1,80 m 
Monolith wohl keltischen Ursprunges 

21 Eiche „Auf der Nachtweide“ 21.10.1952 Gemarkung Waldgrehweiler 
durch Brand zerstört; RVO aufgehoben 
am 16.10.1985 

22 Eiche Steinkreuz 21.10.1952 Gemarkung Katzenbach 
300 m westlich der Straßenkreuzung 
Rockenhausen-Katzenbach 
Alter: ca. 150 Jahre 
Umfang: 3,15 m 
Höhe: 12 m 

23 Akazie 21.10.1952 Robinie in der Gemeinde Finkenbach 
an der Ostseite des Pfarrhauses 
Alter: ca. 90 Jahre 
Umfang: 3,15 m 
Höhe: 11 - 12 m 

24 Linde „Luitpoldlinde“ 21.10.1952 Gemeinde Schiersfeld 
im Schulhof, auf der Nordseite des 
Schulhauses, am 12.03.1901 gesetzt 
Umfang: 1,65 m 
Höhe: 12 - 13 m 

25 2 Linden 21.10.1952 Gemeinde Niedermoschel 
an der Westseite der Kirche, 1921 gesetzt 
Umfang: 0,90  und 1,42 m 
Höhe: 9 - 10  m,  
nur noch eine Linde vorhanden 

26 Sperberbaum 01.04.1972 Gemarkung Bolanden 
ca. 1.200 m westlich der Ortschaft Bo-
landen 
Alter: 80 Jahre 
Umfang: 1,60 m 
Höhe: 18 m 

27 2 Weißpappeln 01.04.1972 Gemarkung Bolanden 
ca. 250 m östlich der B 40 in der Nähe 
des Bolanderhofes 
Alter: 120 - 150 Jahre 
Umfang: 4 m 
Höhe: 30 - 35 m,  
nur noch eine Pappel vorhanden 
 
 
 

28 Stieleiche 01.04.1972 Gemeinde Bolanden 
in unmittelbarer Nähe der Hollerbrun-
nenquelle 
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Alter: 500 Jahre 
Umfang: 5,50 m 
Höhe: 17 m 

29 Eiche 01.04.1972 Gemeinde Dannenfels 
RVO aufgehoben am 10.04.1992 

30 Kastanie 01.04.1972 Gemeinde Dannenfels 
im Dorf Dannenfels, an der Abzweigung 
der Straße nach Bennhausen 
Alter: 650 Jahre 
Umfang: 9 m 
Höhe: 8 m 

31 Edelkastanie 01.04.1972 Gemarkung Dannenfels 
ca. 700 m südlich der Ortschaft Dannen-
fels und ca. 200 m westlich der Straße 
Dannenfels nach Bennhausen 
Alter: 350 Jahre 
Umfang: 5,5 m 
Höhe: 20 m 

32 Drillingseiche 01.04.1972 Gemarkung Eisenberg 
1.200 m östlich von Stauf, Kreuzpunkt 
des Waldweges von Eisenberg nach 
Stauf und Rosenthal, wenige m vom Weg 
nach Kerzenheim entfernt stehend 
Alter: ca. 500 Jahre 
Höhe: 12 m 
„Helincheneiche“ 

33 Platane 01.04.1972 Gemeinde Gauersheim 
Schloßhof in Gauersheim, ca. 100 m 
westlich der Dorfkirche 
Alter: 120 Jahre 
Umfang: 5 m 
Höhe: 18 m 

34 Buche 01.04.1972 Gemarkung Göllheim 
RVO am 03.10.2003 aufgehoben 

35 2 Kastanien 01.04.1972 Gemeinde Göllheim 
im Ort östlich und westlich der Post 
Alter: 150 Jahre 
Umfang: 2,5 m 
Höhe: 20 m 

36 Rüster 01.04.1972 Gemeinde Göllheim 
RVO aufgehoben am 20.08.1986 

37 3 Platanen 01.04.1972 Gemeinde Harxheim 
nördlich des Bahnhofes und östlich des 
Ortskernes Harxheim 
Alter: 90 Jahre 
Umfang: 3 m 
Höhe: 20 m 
 

38 1 Eibe mit 1 Linde und 
1 Nußbaum 

01.04.1972 Gemarkung Kerzenheim 
50 m östlich der Ruine der Klosterkirche 
Rosenthal 
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39 1 Edelkastanie 01.04.1972 Stadt Kirchheimbolanden 
im Hof der Karl- Ritter- Schule, ca. 20 m 
westlich des Schulgebäudes 
Alter: über 80 Jahre 
Umfang: 3,1 m 
Höhe: 14 m 

40 4 Rüster 01.04.1972 Gemeinde Lautersheim 
RVO aufgehoben am 16.10.1985 

41 2 Alteichen 01.04.1972 Gemarkung Ramsen 
am Waldrand ca. 200 m südöstlich des 
Kleehofes 
Umfang: 2,23 und 2,25 m 
Höhe: 21 und 24 m 

42 Linde 01.04.1972 Gemeinde Rittersheim 
RVO aufgehoben am 30.03.1994 

43 Pavillon Wittelsbach 30.11.1954 Gemarkung Imsbach 
660 m nördlich von Imsbach 
1,1 ha 

44 Platane 03.04.1956 Stadt Rockenhausen 
Gutenbrunnenstraße beim Römerbrunnen
Alter: 120 Jahre 
Umfang: 2,80 m 

45 Hahnfels 03.04.1956 Gemarkung Schweisweiler 
700 m westlich vom Reiterhof 
Flächengröße: ca. 1.0 ha 

46 Engels- und Teufelsfels 03.04.1956 Gemarkung Schweisweiler 
an der Bundesstraße 48, Abzweigung 
nach Falkenstein 

47 Rüster 01.04.1972 Gemeinde Rüssingen 
RVO aufgehoben am 16.10.1985 

48 Eiche 03.04.1956 Gemarkung Winnweiler 
Waldeingang zwischen Winnweilerer 
Sportplatz und Kahlheckerhof 
Alter: über 300 Jahre 
Umfang: 3,60 m 

49 In der Fels 
(Flächennaturdenkmal) 

24.10.1968 Gemarkung Münsterappel 
östlicher Ortsausgang in der Gabelung 
Triftweg und Grundweg (südlich des 
Triftweges) 
Größe: 0,307 ha 

50 Roßkastanie 01.04.1972 Gemeinde Stetten 
ca. 20 m südlich der Kath. Kirche 
Alter: 100 Jahre 
Umfang: 3,5 m 
Höhe: 25 m 
 
 

51 Linde 01.04.1972 Gemeinde Weitersweiler 
Ortsmitte der Gemeinde Weitersweiler 
Alter: 80 Jahre 
Umfang: 1,2 m 
Höhe: 12 m 
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52 Kalkalgenstock 01.04.1972 Gemarkung Zell 

200 m südwestlich der Ev. Ortskirche Zell
 

53 Linde 07.07.1980 Gemeinde Stetten 
im Ortsbereich der Gemeinde Stetten 
Fl.St.Nr. 146 

54 3 Roßkastanien 
3 Linden 

25.09.1980 Gemarkung Kirchheimbolanden 
Baumbestand an der Paulskirche 
Alter: 80 Jahre 

55 3 Eichen Gewanne 
„Schnorr“ 

03.05.1982 Gemarkung Göllheim 
am Feldweg mit der Pl.Nr. 2385 im Be-
reich der Grundstücke Pl.Nr. 2386 u. 2388
Alter: 130 Jahre 
Stammumfang: 2,5 m 

56 Speierling am Stolzenber-
gerhof 

20.01.1984 Gemarkung Bayerfeld-Steckweiler 
östlich des Stolzenbergerhofes 
Umfang: 3,70 m, Höhe: 16 m,  
durch Feuer stark beschädigt 

57 Linden auf dem Schulhof 16.09.1985 Gemeinde St. Alban 
Alter: ca. 100 Jahre 
Umfang: 2,40 m und 2,70 m 
Höhe: ca. 15 m 

58 Birnbaum am Hopfengarten 04.10.1985 Stadt Kirchheimbolanden  
RVO am 28.05.2003 aufgehoben 

59 Eiche auf dem vorderen 
Hochknopf 

30.09.1985 Gemeinde Katzenbach 
Alter: ca. 50 Jahre 

60 Roßkastanie an der Juden-
gasse 

15.10.1985 Gemeinde Rathskirchen 
RVO aufgehoben 

61 Neun Linden am Friedhof 15.10.1984 Gemeinde Göllheim 
Alter: ca. 70 - 80 Jahre 
Höhe. ca. 25 m 

62 Nußbaum am Pfarrhof 15.10.1984 Gemeinde Göllheim 
RVO am 26.02.2002 aufgehoben 

63 Drei Linden am jüdischen 
Friedhof 

15.10.1984 Gemeinde Göllheim 
Alter: ca. 50 - 80 Jahre 
Höhe: ca. 14 m 

64 Bachesche (Fraxinus 
excelsior) 

06.01.1986 Gemeinde Steinbach 

65 Eiche an der Letzhalde 12.03.1986 Sippersfeld 
Alter: ca. 200 Jahre 
Umfang: ca. 1 m 
Höhe: ca. 17 m 
 

66 Zwei Kastanien (Aesculus 
hippocastanum) 

21.03.1986 Rittersheim 
RVO am 26.02.2002 aufgehoben 

67 Speierling am Wartturm 23.04.1986 Albisheim 
68 Blauregen (Wisteria sinen-

sis) 
20.08.1986 Kirchheimbolanden 

befristet § 27 LPflG 
keine endgültige Ausweisung 
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69 Winterlinde (Tilia cordata) 25.09.1986 St. Alban 

Umfang: 2,20 m 
Höhe: ca. 18 - 20 m 

70 Winterlinde (Tilia cordata) 25.09.1986 Teschenmoschel 
Umfang: 2,40 m 
Höhe: ca. 15 m 

71 Winterlinde (Tilia cordata) 
im Forstamtsgarten 

25.09.1986 Ramsen 
Umfang: 2,55 m 
Höhe: ca. 15 m 

72 Winterlinde (Tilia cordata) 
im Klosterhof 

25.09.1986 Ramsen 
Umfang: 2,50 m 
Höhe: ca. 20 m 

73 Befreiungslinde 
(Tilia cordata) 

25.09.1986 Ramsen 
RVO am 10.04.1992 gelöscht 

74 Eiche (Quercus robur) auf 
dem Gänsberg 

25.09.1986 Ramsen 
Umfang: 3,30 m 
Höhe: ca. 16 m 

75 3 Sommerlinden (Tilia 
platyphyllos) 

25.09.1986 Dreisen 

76 Winterlinde (Tilia cordata) 25.09.1986 Dreisen 
Umfang: 1,40 m 
Höhe: ca. 12 m 

77 Spitzahorn (Acer platanoi-
des) 

25.09.1986 Dreisen 
Umfang: 1,80 m 
Höhe: ca. 12 m 

78 Spitzahorn (Acer platanoi-
des Fassen s Black) 

25.09.1986 Dreisen 
Umfang: 1,80 m 
Höhe: ca. 12 m 

79 Feldahorn (Acer campestre) 25.09.1986 Dreisen 
Umfang: 1,35 m 
Höhe: ca. 12 m 

80 Esche (Fraxinus excelsior) 25.09.1986 Dreisen 
Umfang: 2,75 m 
Höhe: ca. 16 m 

81 2 Nußbäume am Kindergar-
ten 

25.09.1986 Dreisen 

82 2 Sommerlinden (Tilia platy-
phyllos), 1 Ahorn (Acer pla-
tanoides Fassen s Black) 

25.09.1986 Dreisen 

83 Roßkastanie (Aesculus hip-
pocastanum) 

25.09.1986 Dreisen 
Alter: ca. 50 Jahre 
Umfang: 1,80 m 
Höhe: ca. 12 m 

84 Roßkastanie am Holidahof 
(Aesculus hippocastanum) 

03.11.1986 Dreisen 
Alter: 120 Jahre 
Umfang: 2,10 m 
Höhe: ca. 14 m 

85 3 Roßkastanien (Aesculus 
hippocastanum) 

03.11.1986 Harxheim 

86 Linde am Rentamt (Tilia 03.11.1986 Münchweiler 
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cordata) Umfang: 1,30 m 
Höhe: ca. 10 m 
 

87 Birnbaum im Rechtental 07.01.1987 Alsenz 
Alter: 100 Jahre 

88 Zwei Edelkastanien 26.01.1987 Eisenberg-Lauberhof 
Alter: 80 Jahre 
Umfang: 3,52 m und 3 m 
Höhe: 12 m und 15 m 

89 Roßkastanie (Aesculus hip-
pocastanum) 

14.07.1987 Einselthum 
Alter: 80 - 100 Jahre 
Umfang: 2,70 m 
Höhe: 12 m 

90 Drei Linden (Tilia platyphyl-
los) 

14.07.1987 Imsbach 
Umfang: 3,28 m, 2,40 m, 1,80 m 
Höhe: 20 m 

91 Acht Schwarzerlen 14.07.1987 Münchweiler 
Umfang: ∅ 1,30 m 
Höhe: ca. 12 m 

92 Roßkastanien (Aesculus 
hippocastanum) 

14.07.1987 Münchweiler 
Umfang: 2 m 
Höhe: 12 m 

93 Zwei Linden am Königs-
bach 

13.11.1992 Marienthal 

94 Linde auf dem Friedhof 
(Tilia cordata) 

12.02.1988 Gonbach 
Alter: ca. 150 Jahre 
Umfang: 3,75 m 
Höhe: ca. 15 m 

95 Dorflinde in der Ortsmitte 
(Tilia platyphyllos) 

12.02.1988 Gonbach 
Alter: ca. 100 Jahre 
Umfang: 2,10 m 
Höhe: ca. 12 m 

96 Roßkastanie in der Dorf-
mitte (Aesculus hippo-
castanum) 

 
25.01.1989 

Münsterappel 
Alter: ca. 100 Jahre 
 

97 Winterlinde vor der Kirche 
(Tilia cordata) 

24.09.1988 Rittersheim 
Umfang: 2,78 m 
Höhe: ca. 12 m 

98 Sommerlinde im Hof des 
Forstgebäudes (Tilia platy-
phyllos) 

24.09.1988 Bolanden 
Höhe: ca. 15 m 

99 Speierling (Sorbus do-
mestica) 

24.09.1988 Mörsfeld 
Umfang: ca. 2 m 
Höhe: ca. 10 m 

100 Stieleiche im Hinterwald 
(Quercus robur) 

24.09.1988 Alsenz 
Alter: ca. 100 - 120 Jahre 
Umfang: ca. 3,20 m 
Höhe: 25 m 

101 Acht Speierlinge (Sorbus 
domestica) 

24.09.1988 Oberhausen 
Umfang: 1,50 m - 2,00 m 

102 Zwei Roßkastanien und ein 24.09.1988 Mannweiler-Cölln 
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Bergahorn (Aesculus hip-
pocastanum und Acer 
pseudoplatanus) auf dem 
Friedhof 

Alter: ca. 80 Jahre 
Umfang: ca. 2,50 m 
Höhe: ca. 15 m 
 

103 16 Obstbäume an der L 448 24.09.1988 Lautersheim 
104 Walnußbaum am Gerbach 24.11.1988 Marnheim nur einstweilig sicher gestellt 

keine endgültige Ausweisung 
105 Spitzahorn am Weg zum 

Sportplatz 
25.01.1989 Bischheim 

106 Spitzahorn an der Kirch-
heimbolander Straße 

25.01.1989 Bischheim 

107 15 Bäume an der Kath. 
Kirche 

25.01.1989 Ottersheim 
Alter: ca. 100 Jahre 
Umfang: ca. 2 - 3,3 m 
Höhe: 20 - 28 m 

108 3 Roßkastanien an der 
Obergasse 

25.01.1989 Ottersheim 
Alter: 80/120/150 Jahre 
Umfang: 2/2,8/3 m 
Höhe: 14/20/22 m 

109 6 Winterlinden am Kir-
chenplatz 

25.01.1989 Steinbach 
Alter: ca. 150 Jahre 
Umfang: ca. 1,60 m 
Höhe: ca. 15 m 

110 5 Winterlinden an der Prot. 
Kirche 

25.01.1989 Münsterappel 
Umfang: 1,60 - 2,00 m 
Höhe: 18 - 20 m 

111 Luitpoldlinde 25.01.1989 Münsterappel 
Umfang: 2 m 
Höhe: 8 - 10 m 

112 Zwei Stieleichen in der 
Pfrimmstraße 

10.04.1992 Dreisen 
Alter: 80 Jahre 
Umfang: 1,60 m 
Höhe: 16 m 

113 Winterlinde (Tilia cordata) in 
der Dorfmitte 

11.04.1992 Schönborn 
Alter: 110 Jahre 
Umfang: 1,90 m 
Höhe: 13 m 

114 Fünf Eschen (Fraxinus 
excelsior) 

11.04.1992 Schönborn 
Alter: 150 - 200 Jahre 
Umfang: 1,50 - 2,00 m 
Höhe: 15 m 

115 Stieleiche (Quercus robur) 10.04.1992 Kirchheimbolanden 
Höhe: 25 - 30 m 

116 Kastanie (Aesculus hippo-
castanum) 

02.11.1992 Standenbühl 
Alter: 100 Jahre 
Umfang: 3,10 m 
Höhe: 28 m 

117 5 Linden (Tilia cordata) 02.11.1992 Standenbühl 
Alter: 100 Jahre 
Umfang: um 3,00 m 
Höhe: bis 35 m 
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118 Birnbäume (Pyrus commu-
nis) 

13.11.1992 Schönborn 
Alter: über 100 Jahre 
Umfang: 2,60 m 
Höhe: 18 m 

119 Rotbuche (Fagus sylvatica) 13.11.1992 Schweisweiler 
„im Prügelwald“ Fl.St.Nr. 687/3 Gem. 
Schweisweiler 
Alter: ca. 250 Jahre 
Umfang: 4,30 m 
Höhe: ca. 30 m 

120 Eiche (Quercus robur) 13.11.1992 Schönborn 
Alter: 100 Jahre 
Umfang: ca. 3 m 
Höhe: 25 m 

121 Bergahorn (Acer pseudo-
platanus) 
„Siwweorebaam“ 

13.11.1992 Imsbach 
Alter: ca. 150 Jahre 
Umfang: 6 Stämmlinge mit jeweils 2 m 
Höhe: ca. 30 m 

122 Blutbuche (Fagus sylvatica 
Atropunica) 

22.06.1994 Rathskirchen 
Alter: ca. 110 Jahre 
Umfang: 1,90 m 
Höhe: ca. 17 m 

123 Linde am Bahnhof (Tilia 
cordata) 

14.12.1994 Alsenz 
Einstweilige Sicherstellung abgelaufen 

124 Lindenallee 17.03.1995 Wartenberg-Rohrbach 
125 Weinbirnbaum (Pyrus 

communis) 
15.05.1995 Ilbesheim 

Alter: 90 - 100 Jahre 
Umfang: 1,90 m 
Höhe: 16 m 

126 Baumreihen am Sportplatz 15.05.1995 Albisheim 
Alter: 40 - 70 Jahre 
Höhe: 12 - 25 m 

127 Alte Eibe (Taxus baccata) 15.05.1995 Albisheim 
128 Lindenallee auf dem Fried-

hof (Winterlinde, Roßka-
stanie) 

15.05.1995 Albisheim 
Alter: ca. 100 Jahre 
Höhe: ca. 26 m 

129 Baumreihe in der Oberen 
Bahnhofstraße (Bergahorn, 
14 Stück) 

15.05.1995 Albisheim 
Alter: ca. 80 - 100 Jahre 
Umfang: ca. 3 m 
Höhe: ca. 28 m 
 
 
 

130 Allee an der L 396 zum 
Kriegsberg (Allee aus Win-
terlinden und Roßkasta-
nien) 

10.07.1995 Göllheim 
Alter: 3 - 100 Jahre 
Umfang: ∅ 0,30 - 0,80 m 
Höhe: 8 - 20 m 

131 Lindenreihe 27.11.1996 Gemarkung Dannenfels 
Alter: ca. 110 Jahre 
Umfang: 1,10 - 2,50 m 
Höhe: 12 - 16 m 

132 Linde am Aufgang zur Kir- 14.01.1997 Bolanden/Weierhof 
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che einstweilige Sicherstellung abgelaufen  
keine endgültige Ausweisung 

133 Lindenbaum,  27.08.1998 Biedesheim 
RVO am 27.05.2004 aufgehoben 
 

134 Baumreihe in der 
Alleestraße 

  17.08.1998 Albisheim  
Alter: ca. 60 - 80 Jahre 
Umfang: bis 2,00 m 
Höhe: bis 20,00 m 

135 Baumbestand an der 
Apotheke, Gaugrehweiler 

10.12.1998 Alter: ca. 100 - 120 J. 
Umfang: ca. 2,00 m 
Höhe: ca. 8,00 m 

136 Drei Linden auf dem 
Friedhof, Weitersweiler 

08.06.2001  

137 Baumbestand auf dem 
Friedhof, Teschenmoschel 

27.06.2001  

138 Linde an der Kirche 
Rudolphskirchen 

27.06.2001  
 

139 Baumbestand auf dem 
Friedhof, Stetten 

08.06.2001 
 

 

140 Wildbirne in den 
Langwiesen, Imsbach 

 
25.04.2002 

 

141 Alter Birnbaum, Rüssingen 26.09.2001  
Alter: ca. 100 Jahre 

142 Frauenstein, 
Ruppertsecken 

09.09.2002  
 

143 Eiche auf dem Friedhof, 
Münchweiler 

23.07.2003  
 

 

Die Unterhaltungs- und Pflegepflicht der Naturdenkmäler obliegt der Kreisverwaltung, unte-

ren Landespflegebehörde. Aus diesem Grunde wird jedes Jahr eine Baumschau durchge-

führt, um Schäden und Gefährdungen an den Bäumen rechtzeitig zu erkennen.Beauftragte 

Baumpfleger führen dann die erforderlichen Maßnahmen in den Wintermonaten aus.  

 
Ein Naturdenkmalbuch mit Fotos und Karten der einzelnen Naturdenkmäler kann bei der 

unteren Landespflegebehörde bezogen werden.  
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1.1.5 Naturpark Pfälzerwald und Biosphärenreservat 
 

Die Ausweisung von Naturparks erfolgt zum Zwecke der Erholung größerer 

Bevölkerungsteile. Mit einer Fläche von 179 800 ha umfasst der Naturpark Pfälzerwald das 

größte zusammenhängende Waldgebiet und die vielgestaltigste und eindrucksvollste 

Buntsandsteinlandschaft in Deutschland. Teile dieser Fläche (ca. 5.500 ha) liegen im 

südöstlichen Teil des Donnersbergkreises.  

 

Im November 1992 wurde der Pfälzerwald von der UNESCO zu einem der derzeit dreizehn 

deutschen Biosphärenreservaten erklärt.  

 

Biosphärenreservate sind großflächige, repräsentative Ausschnitte von Natur- und 

Kulturlandschaften, die sich durch landschaftliche Eigenart und beispielhafte Konzepte zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der kulturbedingten Landschaft, der 

Siedlungsgebiete und der regionaltypischen Handwerksbetriebe, auszeichnen. Sie 

repräsentieren Ausschnitte der unterschiedlichsten deutschen Landschaften.  

 

Räumliche Abgrenzung des Naturpark Pfälzerwald 
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Übersicht über die Verteilung der geschützten Flächen im Donnersbergkreis: 
 

 Fläche (ha) 

Naturpark 5.500,00 

Naturschutzgebiete 589,35 

Landschaftsschutzgebiete 5.142,00 

geschützte Landschaftsbestandteile 37,42 

flächenhafte Naturdenkmale 6,05 

 

 

1.1.6  „Natura 2000“ – Gebiete 
 

Das wesentliche Ziel von Natura 2000 ist die Sicherung der Artenvielfalt in Europa durch die 

Erhaltung natürlicher Lebensräume. Tier- und Pflanzenarten, sowie Lebensraumtypen, die in 

Europa gefährdet oder bereits sehr selten sind, sollen innerhalb von Schutzgebieten erfasst 

und auf Dauer erhalten werden. Rechtliche Grundlage sind die Vogelschutzrichtlinie aus dem 

Jahre 1979 und die Fauna- Flora- Habitat (FFH)- Richtlinie der EU. Die FFH- Gebiete und 

die Vogelschutzgebiete bilden zusammen das europäische Netz „Natura 2000“. Durch 

Ministerratsbeschluss vom 15.7.2003 wurde die zweite Tranche der FFH- Gebietsmeldungen 

an die EU beschlossen. Im Donnersbergkreis sind 1 Vogelschutzgebiet und 4 FFH- 

Gebiete gemeldet. 

 

Bei der Gebietsauswahl kamen lediglich naturschutzfachliche Kriterien zum Tragen. Sind in 

den Gebieten wesentliche Veränderungen, beispielsweise baulicher Art vorgesehen, hat der 

Vorhabensträger  durch eine sogenannte Verträglichkeitsprüfung nachzuweisen, dass sich 

die wesentlichen Kriterien, die zur Gebietsauswahl führten, durch das Vorhaben nicht 

gefährdet werden. Die Verträglichkeitsprüfungen sind EU-einheitlich vorgeschrieben.  
 

Nutzungen, insbesondere landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Art, bedürfen keiner 

Verträglichkeitsprüfung. Durch sie ist oftmals die besondere Wertigkeit eines Gebietes erst 

entstanden. Nutzungsänderungen, die ein Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen 

können (z.B. Umwandlung von landwirtschaftlicher Fläche in Bauland) bedürfen einer 

Verträglichkeitsprüfung.  
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1.2    Biotop- und Artenschutz 

1.2.1 Biotopkartierung 

 
In der Biotopkartierung sind die für den Biotop- und Artenschutz besonders bedeutsamen 

Lebensräume mit den in ihnen lebenden Arten sowie die gemäß § 24 Landespflegegesetz 

(LPflG) pauschal geschützten Flächen erfasst. Ihr aktueller Zustand wird in Karte und 

Beschreibung dokumentiert. Diese Informationen dienen dazu, im Rahmen von Maßnahmen 

und Planungen der Landespflege die Lebensgrundlagen für die heimischen 

Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und Tieren zu sichern.  

 

Bei der Biotopkartierung werden für Natur und Landschaft bedeutende Biotopbereiche 

erhoben und kartiert (Maßstab ist 1:25.000). Der Kartierungsbogen enthält den Biotoptyp, 

eine kurze Charakterisierung des Bereiches, die Flächengröße, die bedeutendsten Pflanzen- 

und Tierarten und Angaben zur Nutzung. Außerdem wird der Biotopbereich einer von 4 

Wertstufen zugeordnet. Eventuell erkennbare Gefahren und Beeinträchtigungen werden 

erwähnt und Empfehlungen zum Erhalt oder zur Verbesserung in Stichpunkten gegeben. 

 
Die Sachdaten liegen der unteren Landespflegebehörde in einer projektspezifischen 

Datenbank (Geobase) vor. Die analogen Karten stehen als farbige Originale zur Verfügung, 

während die digitale Erfassung vom Landesamt für Umwelt, Wirtschaft und Gewerbeaufsicht  

seit 1.7.2004 vorgenommen wird. Die Ersterfassung erfolgte ab 1980. Bisher wurde eine 

landesweite Aktualisierung alle sechs Jahre vorgenommen. Die derzeit gültigen Daten 

stammen aus dem Erhebungszeitraum 1992 bis 1997. 

 

http://www.naturschutz.rlp.de/Lanet/Biotopkartierung/
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Auszug aus der Biotopkartierung: 
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1.2.2 Biotopbetreuung  

 
Neben dem Vertragsnaturschutz stehen mit der 

Biotopbetreuung in Rheinland-Pfalz zwei Instrumente zur 

Verfügung, ökologisch und landschaftsästhetisch 

notwendige und sinnvolle Landnutzungen sowie 

naturschutzfachlich erforderliche Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen vor Ort umzusetzen. Sie leisten 

einen Beitrag für die Entwicklung des Lebensumfeldes und zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen, da sie eine nachhaltig umweltverträgliche Nutzung von Flächen 

sicherstellen und zum Ressourcenschutz beitragen. So werden bereits jetzt über 2 % der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche von Rheinland-Pfalz nach den Vorgaben des 

Vertragsnaturschutzes bewirtschaftet und fast 2 % der Landesfläche sind als 

Naturschutzgebiete ausgewiesen ( im Donnersbergkreis ca. 0,91%).  

 

 

 

1.2.3 Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) 
 
Die Planung Vernetzter Biotopsysteme entwickelt auf naturräumlicher Ebene 

flächendeckend lebensraumbezogene, naturschutzfachliche Ziele und stimmt diese 

aufeinander ab. Dazu werden biotopschutzrelevante Daten zusammengefasst, unter 

besonderer Betonung von Vernetzungsaspekten beurteilt und kohärente Zielaussagen 

entwickelt. 

 

Die VBS ist als längerfristige Zielplanung des Naturschutzes konzipiert. Fachlich erarbeitet 

wird die Planung aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten. Deshalb orientiert sich die 

Abgrenzung der Planungseinheiten an der naturräumlichen Gliederung des Landes. Die 

Darstellung (Maßstab 1:25.000) erfolgt anwendungsbezogen jeweils zusammenfassend für 

den Bereich der Landkreise und den der kreisfreien Städte. 

 

Es ist eine Planung, die sich zunächst an die für diese Aufgabe zuständige 

Landespflegeverwaltung richtet. Darüber hinaus stellt sie auch eine von anderen Behörden 

und Dienststellen - insbesondere der Landesplanung - zu berücksichtigende 

Entscheidungshilfe dar. 

1-30 

http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1260
http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1259
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Auszug aus der Planung vernetzter Biotopsysteme: 
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1.2.4 § 24-Flächen 

Die in § 24 des Landespflegegesetzes aufgeführten Biotope unterliegen einem strengen 

Schutz. Dazu zählen unter anderem im Donnersbergkreis vorkommende Typen, wie  

- Zwergstrauchheiden, Borstgrastriften 

- Sandrasen 

- Felsgebüsche oder Felsfluren sowie Trocken-, Enzian- oder Orchideenrasen 

- Binsen-, seggen- oder hochstaudenreiche Feuchtwiesen sowie Quellbereiche, 
naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Verlandungsbereiche 
stehender Gewässer 

- Schluchtwälder, Blockschutthalden 

- Schilfröhricht oder sonstige Röhrichtbestände sowie Großseggenriede und 
Kleinseggensümpfe 

- Bruch- und Auenwälder 

 

Diese Biotoptypen sind Kraft Gesetzes seit 1987 geschützt. Es muss nicht, wie bei den 

anderen Schutzgebieten, eine Rechtsverordnung erlassen werden. Eine Kennzeichnung im 

Gelände oder die Information der betreffenden Grundstückseigentümer erfolgt daher nicht. 

Häufig werden die Bestände, oftmals unwissentlich, beeinträchtigt oder zerstört (z.B. 

Beeinträchtigung von Quellen im Offenland durch Viehtritt). Zur Sicherung der 24er-Biotope 

wäre eine bessere und umfassende Information der Bevölkerung und insbesondere der 

Eigentümer bzw. Nutzer, über den Schutzstatus der Flächen dringend erforderlich. Daher ist 

von unserer Seite in lockerer Folge im amtlichen Mitteilungsblatt, dem Geschäftsanzeiger, 

nach § 24 geschützte Biotope allgemein vorzustellen und deren Schutzwürdigkeit näher zu 

erläutern. 

 

1.2.5 Biotopsicherungsprogramme 

 
Ausgleichszahlungen für landwirtschaftliche Nutzungsbeschränkungen oder -auflagen aus 

Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden seit 1986 in Rheinland-Pfalz 

auf Teilflächen im Rahmen von Biotopsicherungsprogrammen (Vertragsnaturschutz) 

gewährt. Das Ministerium für Umwelt und Forsten finanziert gemäß § 42 Abs. 2 
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Landespflegegesetz für bestimmte Vertragszeiten räumlich gezielt folgende 

Biotopsicherungsprogramme: 

 
- Extensivierung von Dauergrünland,  

- Schutz von Streuobstwiesen,  

- Schutz von Ackerwildkräutern auf Ackerrandstreifen. 

 
Diese Biotopsicherungsprogramme werden von der Landwirtschaft positiv aufgenommen. 

Der Erfolg dieser Biotopsicherungsprogramme in Rheinland-Pfalz belegt, dass sich mit 

Ausgleichszahlungen für Nutzungsbeschränkungen auch in Natur- und Landschafts-

schutzgebieten sowie in geschützten Landschaftsbestandteilen Ergebnisse erzielen lassen, 

die sowohl den Naturschutz als auch die Land- und Forstwirtschaft zufrieden stellen. Die drei 

Biotopsicherungsprogramme werden seit 01.08.1993 im Rahmen des Förderprogramms 

Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) weitergeführt (siehe hierzu Ausführungen 

unter 4.3.2).  

 
 

1.3     Artenschutz 

 
1.3.1 Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen (WA) 
 
Viele Tier- und Pflanzenarten sind heute weltweit als Folge von Handelsinteressen in ihrem 

Bestand gefährdet oder sogar von der Ausrottung bedroht. Um dieser Gefährdung wirksam 

begegnen zu können, wurde 1973 das "Übereinkommen über den internationalen Handel mit 

gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen" - kurz "Washingtoner 

Artenschutzübereinkommen" (WA) – geschlossen. In Deutschland ist das WA seit 1976 

gültig.   

 
Darüber hinaus gibt es auf dem Gebiet des Artenschutzes weitere umfangreiche 

Rechtsnormen, die durch Erlasse und Richtlinien ergänzt werden. Als wichtigste 

Rechtsgrundlagen seien hierbei genannt: 

 

- EG-Verordnung 338/97 

- Bundesartenschutzverordnung 

- Bundesnaturschutzgesetz 

- Vogelschutzrichtlinie 

- EG-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat 
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Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen listet in seinen Anhängen I, II oder III ca. 

7.000 Tier- und ca. 24.000 Pflanzenarten.  

 

Die Europäische Union (EU) hat seit 1984 durch eine Verordnung alle Mitgliedstaaten zur 

Anwendung des WA verpflichtet. Ziel des WA ist, den internationalen Handel - eine der 

Hauptgefährdungen für den Bestand wildlebender Tiere und Pflanzen - zu überwachen und 

zu beschränken. Die gefährdeten Arten sind im WA entsprechend dem Grad ihrer 

Schutzbedürftigkeit in drei Anhängen aufgelistet. Für sie gelten dadurch im internationalen 

Handel unterschiedlich starke Beschränkungen. Diese Anhangslisten werden alle zwei Jahre 

auf der WA-Vertragsstaatenkonferenz aktualisiert.  

 

Um den Erfordernissen des Europäischen Binnenmarktes gerecht zu werden, gelten ab dem 

1. Juni 1997 in der EU neue Rechtsgrundlagen, welche die seit 1984 bestehenden 

Bestimmungen ersetzt haben. Das neue europäische Artenschutzrecht setzt das WA und 

zum Teil auch EU-Richtlinien um. Die Ein- und Ausfuhr sowie die kommerzielle Verwendung 

der geschützten Exemplare werden für alle Mitgliedstaaten der EU einheitlich und verbindlich 

geregelt. Je nach Gefährdungsgrad werden die Arten in vier unterschiedlichen Anhängen 

aufgeführt:  

 

Anhang A enthält die im Anhang I des WA aufgeführten Arten (vom Aussterben bedrohte 

Arten, die durch den Handel beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt werden könnten) 

sowie Arten, die nach Ansicht der Europäischen Union im internationalen Handel so gefragt 

sind, dass jeglicher Handel das Überleben der Art gefährden würde.  

Erfasst sind u.a. einige Affenarten, alle Wale, einige Bären- und Katzenarten, bestimmte 

Papageien, Greifvögel, Eulen und Kraniche, diverse Landschildkröten und Krokodile, alle 

Meeresschildkröten, einige Riesenschlangenarten sowie verschiedene Kakteen-, Orchideen- 

Euphorbien- und Aloearten. 

 

Anhang B enthält die Arten des WA-Anhangs II (Arten, deren Erhaltungssituation zumeist 

noch eine geordnete wirtschaftliche Nutzung unter wissenschaftlicher Kontrolle zulässt) und 

Arten, die international in solchen Mengen gehandelt werden, dass das Überleben der Art 

oder von Populationen in bestimmten Ländern gefährdet werden kann. 

 

http://www.artenschutz.info/einfuehrung/bedeutungen.htm
http://www.artenschutz.info/einfuehrung/bedeutungen.htm
http://www.artenschutz.info/einfuehrung/bedeutungen.htm
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Dieser Anhang umfasst u.a. alle Affen, Bären, Katzen, Papageien, Greifvögel, Eulen, 

Flamingos und Kraniche, alle Landschildkröten, Krokodile, Riesenschlangen, Warane, 

Pfeilgiftfrösche, Riesenmuscheln und Steinkorallen sowie alle Kakteen, Orchideen, 

Euphorbien, Alpenveilchen und Aloe-Arten, soweit sie nicht bereits den Schutz des Anhangs 

A genießen. 

   

Anhang C enthält die Arten des WA-Anhangs III (Arten, die von einer der Vertragsparteien in 

ihrem Hoheitsgebiet einer besonderen Regelung unterworfen sind) sowie alle anderen vom 

WA erfassten Arten, die nicht bereits in den Anhängen A oder B genannt sind. 

   

Anhang D enthält die Arten, bei denen der Umfang der Einfuhren in die Europäische Union 

eine mengengemäße Überwachung rechtfertigt, um ggf. aus den so ermittelten Zahlen eine 

stärkere Unterschutzstellung herzuleiten.  

 

Zu diesen internationalen Regelungen sind im Bundesnaturschutzgesetz und in der 

Bundesartenschutzverordnung Durchführungsvorschriften sowie Schutzbestimmungen 

enthalten, die über die internationalen Regelungen hinausgehen.  

 

Von den zusätzlichen nationalen Regelungen werden hauptsächlich Arten erfasst, die 

aufgrund der Europäischen Vogelschutzrichtlinie oder der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-Richtlinie) der Europäischen Union geschützt werden sollen.  

 

Außerdem werden in Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung heimische Tier- und 

Pflanzenarten unter Schutz gestellt, deren Bestand durch den menschlichen Zugriff 

gefährdet ist. Dieser nationale Schutz umfasst vor allem:  

 

- alle europäischen Vogelarten, soweit sie nicht dem Jagdrecht unterliegen,  

- viele europäische Reptilien-, Amphibien- und Insektenarten sowie  

- eine große Anzahl von Pflanzenarten 

 

Der Besitz von Tieren und Pflanzen dieser besonders geschützten Arten sowie deren 

Vermarktung (z.B. Verkauf, Anbieten zum Verkauf, Kauf zu kommerziellen Zwecken) ist 

grundsätzlich verboten und nur im Einzelfall beim Vorliegen bestimmter Bedingungen 

zulässig.  

http://www.artenschutz.info/einfuehrung/bedeutungen.htm
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Von den Artenschutzregelungen sind neben lebenden auch tote Tiere, Pflanzen sowie auch 

Waren betroffen, bei denen aus irgendeinem Umstand hervorgeht, dass sie Teile oder 

Erzeugnisse aus geschützten Tieren oder Pflanzen sind oder solche enthalten. Der gesamte 

betroffene Warenkreis wird als Exemplar bezeichnet. 

 

Nach der Formularverordnung (EWG) 3418/83 ist beim Transport von Waren, die dem 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) unterliegen, sowie deren kommerzieller 

Zurschaustellung, Verkauf, Vorrätighalten zum Verkauf, Anbieten zum Verkauf (auch in 

Inseraten) oder Befördern zum Verkauf ein besonderer Nachweis zu erbringen, dass das WA 

eingehalten wird. Der Nachweis ist mit EU-Bescheinigungen (CITES) zu erbringen. 

 

Bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis werden durchschnittlich ca. 220 EU-

Bescheinigungen pro Jahr ausgefertigt. 

 

Diese EU-Bescheinigungen werden in erster Linie für Nachzuchten geschützter Exemplare 

(z.B. Papageien, Sittiche, Schildkröten) ausgestellt. Die Sachbearbeiter des Artenschutzes 

informieren sich meist vor Ort über die vorhandenen Exemplare und nehmen entsprechende 

Kennzeichnungen vor. 

 

Fehlen die erforderlichen Nachweise, können die betreffenden Exemplare von 

Behördenseite eingezogen werden.  

 

 

1.3.2 Schutzbemühungen für einzelne Arten bzw. Artengruppen 

 
1.3.2.1 Amphibienschutz 
 

Die 17 in Rheinland-Pfalz vorkommenden Amphibienarten sind in ihrer Gesamtheit im Rück-

gang gegriffen. An der Spitze der Gefährdung stehen Arten, welche sehr enge Bindung an 

Biotope mit hohem Grundwasserstand zeigen, z. B. Moorfrosch, Rotbauchunke und einge-

schränkt auch der Laubfrosch. Allgemein ist zu bemerken, dass von den in Wäldern 

beheimateten Amphibienarten nur eine von sieben erheblich gefährdet ist, während bei den 

in der offenen Landschaft lebenden Arten neun von zwölf erheblich gefährdet sind 

(Wasserstellen werden vor allem im letztgenannten Bereich zerstört). Sinnvoller Artenschutz 
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kann nur dann betrieben werden, wenn Biotope gesichert und nach Möglichkeit neu 

geschaffen werden. 

 

Im Kreisgebiet befinden sich mehrere größere Laichgewässer, die unmittelbar an Straßen 

mit recht hohem Verkehrsaufkommen liegen: 

 

Kahlenbergweiher bei Gerbach 

Weiher „Vor Rohr“ bei Alsenz 

Tongruben zwischen Eisenberg und Hettenleidelheim. 

 

Die Betreuung dieser Laichgewässer erfolgt durch die ehrenamtliche Tätigkeit von Mitglie-

dern der Naturschutzverbände und sonstigen interessierten Personen. Es handelt sich um 

eine sehr zeitaufwendige und mühsame Arbeit, die sehr viel Idealismus erfordert. 

 

Am größten Laichgewässer des Kreises, am Kahlenbergweiher, wird die Straße während der 

Hauptlaichzeit von Anfang März bis Mitte Mai während einem definierten Zeitraum (19.00 

Uhr bis 01.00 Uhr) für den gesamten Verkehr gesperrt. Diese Maßnahme war vertretbar, da 

der Verkehr in den Nachtstunden, nach Abzug der amerikanischen Streitkräfte, sehr gering 

ist. 

Nach nunmehr zehn Jahren Erfahrung ist anzumerken, dass diese Straßensperrung die 

kostengünstigste und einfachste Lösung des Amphibienschutzes am Kahlenbergweiher 

darstellt. Auch die Nachteile für den Verkehrsteilnehmer halten sich in zumutbaren Grenzen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Krötenwanderung besteht an dem Weiher „Vor Rohr“ bei Al-

senz. 

 

Schon seit Jahren werden zur Laichzeit der Amphibien an der B 48 nördlich von Alsenz sehr 

viele Tiere überfahren. Eine kleine Gruppe engagierter Naturschützer stellt hier jährlich wäh-

rend der Laichzeit Fangzäune auf und transportiert die Tiere über die Straße. 

 

Im Zuge des Ausbaues des Radweges entlang der B 48 erhoffte man, dauerhafte und funk-

tionale Leiteinrichtungen und Querungshilfen anzulegen. Aus finanziellen Gründen ist dies 

jedoch gescheitert. Eine wirklich dauerhafte und gute Lösung ist nicht in Sicht. 
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Eine positive Entwicklung ist im Laichgebiet im Bereich der Tongruben zwischen Eisenberg 

und Hettenleidelheim zu verzeichnen. Hier sind im Zuge des Ausbaues der B 47 zwischen 

Eisenberg und Hettenleidelheim umfangreiche Schutzmaßnahmen durchgeführt worden. So 

wird in einem Abstand von jeweils 30 m die Fahrbahn durch einen  Krötenschutztunnel 

gequert. Diese Tunnel sind mit einem umfangreichen Leitsystem verbunden. Nach 

bisherigen Erfahrungen scheint das hier installierte System erfolgreich zu funktionieren.  Eine 

sorgfältige und wissenschaftlich fundierte Begleituntersuchung wäre hier künftig wün-

schenswert. 

 

 

1.3.2.2 Fledermausschutz 
 

Alle heimischen Fledermäuse sind „vom Aussterben bedroht“ und deshalb nach dem Bun-

desnaturschutzgesetz in Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung in der gesamten 

Bundesrepublik besonders geschützt. 

 

Die Ursachen für den Fledermausrückgang sind vielfältig und wohl ausschließlich auf 

menschliche Einwirkungen zurückzuführen. Als wichtigste, vom Menschen beeinflusste  

Schadeinflüsse, die speziell auf die Fledermausfauna einwirken, sind dabei zu nennen: 

 

- Verlust von Überwinterungsquartieren 

- Verlust von Schlafplätzen und Wochenstuben 

- Verlust von Jagdgebieten 

- Biozidbelastung 

- Beeinträchtigungen oder Vernichtung durch Stören, Verdrängen, Töten 

- Verlust durch den Straßenverkehr und anderes. 

 
Aufgrund dieser Gefährdungsursachen sind bestimmte Schutz- und Hilfsmaßnahmen durch-

zuführen. So wurden im Auftrag der Kreisverwaltung verschiedene Fledermausschutzgitter in 

den Gruben „Katharina I“ und „Grüner Löwe“ bei Imsbach zum Schutz dieser wichtigen 

Überwinterungsquartiere vor Störungen, eingebaut.  In der Gemarkung Obermoschel 

befinden sich ebenfalls wichtige Fledermausquartiere (siehe 1.1.6). Hier wurden in den 

Jahren 2001 und 2002 verschiedene Stollenöffnungen (Grube Karolina und unterhalb der 

Burg) mit Schutzgittern verschlossen. Die Kosten für diese Maßnahme sowie für 

Reparaturen an aufgebrochenen Gittern beliefen sich auf rd. 10.000,00 €. 
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1.3.2.3 Hornissenschutz 
 

Die Hornisse (Fespa crabro) ist mit ihren bis zu 40 mm langen Weibchen die größte europäi-

sche Faltenwespe und das größte staatenbildende Insekt der heimischen Tierwelt. Trotz 

oder wegen dieser Sonderstellung wird die Hornisse meist negativ beurteilt. Behauptungen 

bzw. Vorurteile über lebensgefährliche Stiche, über ihre Angriffslust, besonders gegenüber 

Menschen, Pferden, Bienen und über schädliche Wirkungen auf Forst- und Obstkulturen sind 

stark verbreitet. Dieser Irrtum hat immerhin dafür gesorgt, dass menschliche Verfolgung 

diese bemerkenswerte Tierart beinahe ausgerottet hat. Wenn auch regional, wie beispiels-

weise in unserem Raum, öfters Vorkommen von Hornissen festgestellt werden, darf dies 

nicht über die Tatsache hinweg täuschen, dass in weiten Teilen Mitteleuropas die Hornisse 

bereits ausgerottet ist. Bei gesamtökologischer Betrachtungsweise muss festgestellt werden, 

dass die Hornisse eine unschädliche und für den Naturhaushalt überaus wichtige Art ist, die 

zurecht einen besonderen Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutzgesetz genießt. 

 
Mit den folgenden Ausführungen soll auch dieser Bericht dazu dienen, Vorurteile abzubauen. 

Der Hornissenstaat mit normalerweise einigen hundert Tieren ist, wie alle Wespenstaaten, 

einjährig. Im Spätherbst sterben die Arbeiterinnen und Männchen sowie die alte Königin. Nur 

die jungen, voll entwickelten und meist begatteten Weibchen überwintern im Erdreich oder in 

morschem Holz, um dann im nächsten Frühjahr einen neuen Staat zu gründen. Nur zufällig 

und selten besiedeln sie dabei die Nistplätze vom Vorjahr. 

 

Ihre Nester mit horizontal angeordneten Waben bauen die Hornissen aus zerkautem Holz in 

den Höhlen großer Laubbäume ruhiger Wälder und Waldränder, also in Gebieten, die auch 

auf den Menschen eine große Anziehungskraft ausüben. Leider sind diese natürlichen Le-

bensräume und Nistmöglichkeiten so dezimiert, dass die Hornisse auch relativ oft leere Bie-

nenwohnungen, Dachböden oder auch Vogelnistkästen beziehen, und zwar bevorzugt in den 

Siedlungsrandgebieten mit einem großen Anteil an Obstbäumen. Das einjährige Leben eines 

Hornissenvolkes erreicht seinen Höhepunkt im Spätsommer. Dann ist es am stärksten. Man 

wird auf diese Tiere also meist erst kurz vor der natürlichen Auflösungsphase des Volkes 

aufmerksam. 

 

Die Hornissen ernähren sich selbst zwar von Nektar, Obst- und Pflanzensäften, ihre Nach-

kommenschaft füttern sie jedoch mit lebend erbeuteten Insekten und deren Larven. Hierzu 

fangen sie auch große wehrhafte Insekten und erfüllen damit wichtige Regulationsaufgaben 
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im Artengefüge der Natur. Wird dieses Beziehungsgefüge gestört, vergrößert sich die Wahr-

scheinlichkeit einer Massenvermehrung für den Menschen lästiger Insektenarten. 

 

Hornissen sind nicht angriffslustig, sondern eher ruhig und fluchtbereit, sofern man sie nicht 

gewaltsam stört. Nur im unmittelbaren Nestbereich gehen sie gegen Angreifer vor. Hornis-

sen, die außerhalb des Nestbereiches auf der Suche nach Baumaterial oder Beute umher-

fliegen, fliehen dagegen, wenn sie sich bedroht fühlen. 

 

Hornissenstiche sind nicht gefährlicher als die Stiche von Wespen, Hummeln oder Honigbie-

nen. Angeblich sollen sieben Stiche ein Pferd und schon drei einen Menschen töten können. 

Dieser Aberglaube ist widerlegt. Selbst kleine Tiere (z. B. Mäuse) können mehrere Hornis-

senstiche unbeschadet überleben. Dem Menschen werden selbst mehrere Stiche gleichzei-

tig und Stiche in den Kopf oder in andere schmerzempfindliche Körperteile nicht gefährlich. 

 

Eine Ausnahme hiervon besteht nur bei Personen, die stark allergisch auf Insektenstiche 

reagieren. In diesen seltenen Fällen kann schon ein einzelner Stich einen schweren aller-

gisch bedingten Schockzustand hervorrufen. Eine derartige Allergie ist jedoch sehr selten 

und den Betroffenen meist auch bekannt. Oft wird schon die Schmerzreaktion der gestoche-

nen Person als Allergie missdeutet; schmerzhaft allerdings sind die Stiche dieser Insekten 

immer. Falls ein Mensch tatsächlich einmal von einer Hornisse gestochen wird, muss er 

keine anderen Maßnahmen ergreifen, als nach einem Bienen- oder Wespenstich. 

 

Bei Stichen der viel zahlreicher vorkommenden kleineren Wespenarten kann eine unter 

Umständen damit einhergehende Infektion durch Bakterien die eigentliche Giftwirkung über-

treffen, da diese Insekten sich auch von toten Tieren ernähren. Dies ist bei Hornissenstichen 

nicht der Fall, weil Hornissen ausschließlich lebende Insekten erbeuten. 

 

Hornissen sollen in Ruhe gelassen werden, auch Hornissennester in unmittelbarer Nähe des 

menschlichen Lebensbereiches, z. B. Dachböden, Schuppen. Auch dort können sie in der 

Regel ohne Gefahr und Störungen bleiben. Falls es wirklich einmal unumgänglich zu sein 

scheint, ein Nest zu entfernen, sollte das in keinem Fall in Selbsthilfe oder durch Schäd-

lingsbekämpfer geschehen.  

 

Statt dessen wird dringend darum gebeten, das aufgefundene Hornissennest in jedem Fall 

an die untere Landespflegebehörde zu melden. Diese prüft, ob gegebenenfalls eine 
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Umsiedelung vorgenommen werden kann. Jährlich gehen ca. 25 Meldungen bei der 

Kreisverwaltung ein. 

 

 

1.4     Verbände und Institutionen 

 
1.4.1 Naturschutzverbände  

 

In Rheinland-Pfalz gibt es viele Organisationen, die sich mit Umweltschutz und Naturschutz 

befassen. Insgesamt zehn davon sind nach § 58 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

anerkannte Naturschutzverbände. Diese sind berechtigt bei öffentlich rechtlichen 

Verfahren mitzuwirken. Ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die 

einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben. Insbesondere bei 

Planfeststellungsverfahren, bei Plangenehmigungen und der Vorbereitung von 

Rechtsverordnungen sind sie gefordert, gutachterliche Stellungnahmen abzugeben. 

 

Zu den anerkannten Verbänden gehören der 

- Naturschutzbund (NABU) 

- Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 

- POLLICHIA - Verein für Naturforschung und Landespflege 

- Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie (GNOR)  

- Landesjagdverband (LJV)  

- Verband Deutscher Sportfischer (VDSF)  

- Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt  

- Die Naturfreunde - Verband für Umweltschutz, Sanften Tourismus und Kultur  

- Landesverband der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine  

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)  

 

Die Aktivitäten der im Donnersbergkreis tätigen anerkannten Verbänden sind personen- und 

strukturbedingt unterschiedlich. Die Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere der 

unteren Landespflegebehörde ist hierbei als sehr gut zu bezeichnen. Beispielhaft für diese 

Zusammenarbeit können unter vielen anderen folgende Projekte besonders hervorgehoben 

werden: 

Ambachtal 

 

http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1137
http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1138
http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1135
http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1133
http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1136
http://www.muf.rlp.de/GenHtmlDok.asp?BereichId=102&Dokument=1139
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In Zusammenarbeit von NABU, Stiftung Natur und Umwelt, Kreissparkasse und 

Kreisverwaltung konnte ein als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenes Wiesental in einer 

Größe von ca. 11 ha erworben werden. Dieses Gebiet wurde in der Vergangenheit durch 

einen unter ökologischen Gesichtspunkten orientierten Demeterbetrieb bewirtschaftet, und  

so in seiner natürlichen und kulturlandschaftlichen Schönheit erhalten. Mit dem Erwerb 

wurde der langfristige Erhalt dieser Wirtschaftsweise gewährleistet und eine 

Intensivstnutzung mit baulicher Überprägung abgewendet. 

 

 

Keltengarten 

 

In der Gemarkung Steinbach wurde in Zusammenarbeit von NABU, Stiftung Natur und 

Umwelt, Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum und der Kreisverwaltung ein ca. 6 

ha großes Areal erworben. 

 

In diesem Gebiet entsteht  ein Naturschaugarten mit kulturhistorischem Hintergrund. 

Einerseits soll hier die natürliche Umgebung eines Keltendorfes für den Besucher erlebbar 

gemacht, aber auch natürliche Pflanzengesellschaften der Neuzeit präsentiert werden. 

Insbesondere wird mit dem schon jetzt vorhandenen wertvollen Bestand sorgfältig 

umgegangen werden. Damit wird auch dem Ziel der ökologischen Aufwertung des Areals 

Rechnung getragen. 

Im Plangebiet sind bereits große Bestände an naturnahen Baumbeständen vorhanden, z.B. 

ein Eichenhain im Nordwesten sowie eine Vielzahl an Obstbäumen, v.a. Apfel, Zwetschge 

und Mirabelle. Dieser Bestand wird erhalten und um eine Vielzahl an weiteren heute  

seltener werdenden Biotopen, wie beispielsweise Felsengarten, Trockenrasen, Tümpel u.a. 

ergänzt werden.  

 

In einem Abschnitt des Gartens sollen keltische Symbole und Elemente aus Kultur und 

Glaube dargestellt und an einigen Stellen auch modern interpretiert werden. In neueren 

Strömungen wie der Esotherik spielen keltische Zeichen eine herausragende Rolle, stehen 

aber in einem völlig anderen Kontext als früher. Im Keltengarten sollen auch diese Einflüsse 

dargestellt und als zeitgenössische Vorstellung kenntlich gemacht werden. 

 

 

Steinbacher Weiher 
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In der Gemarkung Steinbach besitzt der Donnersbergkreis eine größere 

zusammenhängende Fläche auf der sich unter anderem auch ein ehemaliger, inzwischen 

naturnah umgestalteter Fischweiher befindet. Der BUND hat die Bewirtschaftung und 

Unterhaltung von Teilbereichen dieses Areals übernommen. Damit wird langfristig der Erhalt 

und die Pflege der alten Streuobstbestände gewährleistet. Darüber hinaus werden neue 

Streuobstbestände angelegt. 

 

 

Teichanlage „Vor Rohr“ in der Gemarkung Alsenz 

 

In der Gemarkung Alsenz wurde eine ehemalige Teichanlage, die der intensiven 

fischereiwirtschaftlichen Nutzung diente, aufgegeben. Die Teichkette, heute das wichtigste 

Amphibienlaichgewässer im nördlichen Landkreis, konnte durch den Hauptverein der 

POLLICHIA angekauft werden. Durch verschiedene Umgestaltungsmaßnahmen wie 

Abflachen der Uferbereiche, Offenlegung der Zu- und Ablaufbereiche sowie Entfernung aller 

Verbaumaßnahmen können die Teiche naturnah gestaltet und in ihrer ökologischen 

Wertigkeit weiter verbessert werden. Die Planung soll durch die unteren 

Landespflegebehörde erfolgen, die Finanzierung der Umgestaltung wird durch die 

POLLICHIA getragen. 
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1.4.2 Beirat für Landespflege  
 

Der Landespflegebeirat berät und unterstützt die untere Landespflegebehörde bei ihrer 

Arbeit. Die Institution Landespflegebeirat wurde 1973 ins Leben gerufen. Der Beirat soll bei 

den unteren aus höchstens zehn und bei den oberen Landespflegebehörden, aus höchstens 

zwölf sachkundigen Personen bestehen. Die Mitglieder des Beirates sollen auf dem Gebiet 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder in einer der für die Landespflege 

bedeutsamen Grundlagendisziplinen wie beispielsweise Biologie, Geologie, Hydrologie 

Ökologie u.a. Fachkenntnisse besitzen. Sie werden von dem Landrat auf Vorschlag für die 

Dauer von 5 Jahren berufen. Vorschlagsberechtigt sind die Industrie- und Handelskammer, 

die Landwirtschaftskammer und der kommunale Spitzenverband (Gemeinde- und 

Städtebund) für je einen und die anerkannten Verbände (siehe Kap. 1.4.1.) für insgesamt 

fünf Vertreter. Außerdem ist für jedes Beiratsmitglied ein Vertreter zu berufen. 

 

Die Grundlage für die Arbeit und Aufgabe des Beirates bietet § 33 des gültigen 

Landespflegegesetzes und die Landesverordnung über die Beiräte für Landespflege 

(BeiratsV). Im Donnersbergkreis  

 

 

1.5    Ökokonto 

1.5.1 Ökokontoregelung 

 
Seit 1993 besteht für die rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden die Möglichkeit, ein 

sogenanntes Ökokonto einzurichten. Dahinter verbirgt sich die zeitliche Vorwegnahme von 

Ausgleichsmaßnahmen für Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die durch die 

Umsetzung einer künftigen Bauleitplanung zu erwarten sind. Nach den positiven 

Erfahrungen mit dem Ökokonto wurde die Anwendung dieser Regelung auch für sonstige 

öffentliche und private Vorhabensträger außerhalb der Bauleitplanung eröffnet. Auf dem 

Ökokonto anerkennungsfähig sind nur solche Flächen und Maßnahmen, die nach fachlicher 

Prüfung durch die Landespflegebehörde als geeignet beurteilt werden. Bei der Auswahl 

muss eine tatsächliche ökologische und/oder landschaftsästhetische Aufwertung erfolgen. 

Die jeweilige Maßnahme sind möglichst aus der Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS), 

aus landespflegerischen Planungsbeiträgen im Sinne des § 17 Landespflegegesetz oder aus 
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vergleichbaren landespflegerischen Planungen abzuleiten und zu entwickeln. (siehe auch 

1.2.3) 

 

 

1.5.2 Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensation) 

 
Grundsätzlich geeignet für die Anwendung des Ökokontos sind alle Maßnahmen, die eine 

Verbesserung der Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschafsbildes bewirken. 

Hierzu gehören z.B. Maßnahmen der Gewässerrenaturierung durch Beseitigung von 

Verrohrungen, Sohlbefestigungen oder Verbauungen, die Neuanlage stehender Gewässer, 

die Entsiegelung von Flächen, die Anlage von Streuobstbeständen und Feldgehölzen, die 

Umwandlung von Acker in Grünland oder auch die Rückführung beeinträchtigender 

Intensivnutzungen, etwa durch Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung oder durch 

Umbau naturferner Fichtenforsten zu naturnahen Laubwäldern. 

 

 

1.5.3 Einrichtung des Ökokontos  

 
Ökokonto bedeutet Flächenmanagement. Ein Ökokonto, welches langfristig wirksam sein 

soll, muss systematisch aufgebaut sein. Im Wege einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 

dem Eigentümer der Ökokontofläche oder dem künftigen Vorhabensträger und der 

zuständigen Landespflegebehörde wird sicher gestellt, dass bereits vor einem Eingriff in 

Natur und Landschaft durchgeführte Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes als zeitlich vorgezogene Ersatzmaßnahmen angesehen werden 

können. Um Mehrfachbelegungen auszuschließen, führen die Landespflegebehörden ein 

Ökokonto-Kataster nach Maßgabe eines vorgefertigten Formblattes. 
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1.6 Landespflegerische Konflikte und mögliche Ziele 
 

Natur- und Artenschutz können sich nicht nur auf die Erhaltung der letzten noch verbliebe-

nen Lebensräume und Arten beschränken, weil die augenblicklich gesicherten Bereiche für 

ein Überleben und ein funktionsfähiges Gefüge viel zu klein sind und weil auch in diese Be-

reiche massiv eingegriffen wird. Die augenblickliche Situation gestattet der Natur nur noch 

eingeschränkt Dynamik. Und das Leben in der Natur ist Dynamik. Der Natur- und 

Artenschutz muss sich mit unterschiedlicher Intensität auf die gesamte Fläche erstrecken, 

wobei die bestehenden Siedlungsbereiche für die Bewahrung und Erhaltung der Natur den 

geringsten Stellenwert haben, die Minimierung der von ihnen ausgehenden Eingriffe aber 

höchste Priorität hat. Den höchsten Stellenwert bei der Nutzung der Natur nimmt im Kreis die 

Landwirtschaft ein. Weitere wichtige Nutzungen sind die Forstwirtschaft und der Bergbau 

(Sekundärbiotope). 

 

Insgesamt gesehen verstärkt sich der Druck auf den Naturhaushalt des Donnersbergkreises. 

Dies hat verschiedene Gründe. 

 

 

1.6.1 Verkehr 
 

Die Verkehrsflächen nehmen weiter zu und führen, abgesehen von ihren unmittelbaren Ein-

griffen, zu zusätzlichen Emissionen, Zerschneidungen von Lebensräumen und indirekt zur 

Ausweisung von großen Gewerbe- und Wohnflächen. Dies wird durch die nahen Ballungs-

räume bedingt. Außerdem werden Flächen durch Ortsumgehungen und Verkehrsberuhigun-

gen beansprucht. 

 

Der Donnersbergkreis zählt in Rheinland-Pfalz zu den ländlichen Kreisen mit der höchsten 

Straßendichte. 

 

Ziele: 

 

Im Zuge des Neubaues von Umgehungen oder Doppelführungen sind die überflüssigen 

Straßenverbindungen ganz oder teilweise zurückzubauen (z. B. Neubau „Holzstraße“ 

Bolanden - Dannenfels; Rückbau L 398). 
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Der Rückbau von Straßen ist absolut wichtig, um die Emissionen zu konzentrieren, Zer-

schneidungen von Lebensräumen zu beseitigen, die durch keine Biotopvernetzung ausgegli-

chen werden können und um die versiegelten Flächen dem Naturhaushalt wieder zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

Zusätzliche Eingriffe und Belastungen der Natur durch Neubauten sind, soweit vermeidbar 

und durch andere zumutbare Lösungen ersetzbar, zu unterlassen. 

 

 

1.6.2 Besiedlung 
 

Im Zuge der zusätzlichen Erschließung von Flächen werden neue Siedlungsräume verfüg-

bar. Dies bedeutet, dass großflächig Bereiche für den Naturhaushalt verloren gehen. Wie 

festzustellen ist, wird hierbei auch  auf hochwertige Strukturen zunehmend weniger 

Rücksicht genommen. Talräume werden ebenfalls noch weiterhin  bebaut und verbaut. 

 

Ziele: 

Die sensiblen, empfindlichen und hochwertigen Bereiche sind von einer Bebauung 

grundsätzlich freizuhalten. Dazu zählen 

 

- Talbereiche, Auen und Retentionsräume, 

- Flächen, die nach § 24 Landespflegegesetz geschützt sind, 

- Flächen mit Bedeutung für den Artenschutz, 

- unverzichtbare Biotope für die Vernetzung von Lebensräumen, 

- Flächen, die für die Klimazirkulation von großer Bedeutung sind. 

 

Grundsätzlich sind Eingriffe zu vermeiden, die nicht unbedingt erforderlich sind. 

 

 

1.6.3 Landwirtschaft 
 

Fast 60 % der Kreisfläche werden landwirtschaftlich genutzt. Die Nutzungsintensität ist dabei 

je nach Bodenart und Relief sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann man aber zwei Berei-

che unterscheiden. Der Ostteil des Kreises ist überwiegend intensiv genutzt und relativ arm 

an landschaftlichen Strukturelementen. Der Westteil hingegen ist von Wald und zahlreichen 
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Landschaftsstrukturen durchzogen. Hier gibt es auch zahlreiche Brachen und extensiv 

genutzte Flächen. Demzufolge ist auch der Grünlandanteil höher. 

 

Ziele: 

 
Im Ostteil ist anzustreben, die in der Substanz vorhandenen Potentiale zu entwickeln. Dies 

bedeutet, dass die „Lebensadern“ der Landschaft, die Bäche, wieder zu lebensfähigen 

Lebensräumen umgestaltet werden müssen. Anzustreben ist, die Retentionsbereiche der 

Bachläufe einer extensiven Bewirtschaftungsweise zuzuführen. Um diese Gewässer nicht als 

isolierte Biotope zu belassen, sind sie mit anderen Strukturen untereinander zu vernetzen 

(Gehölzstreifen).Grundsätzlich ist der Offenlandcharakter aus der Sicht des Artenschutzes 

allerdings zu erhalten. 

 
Der Westteil ist in seiner derzeitigen Form zu erhalten. Einer großflächigen Nutzungsaufgabe 

ist gegenzusteuern. Die entstandenen Lebensräume sollten durch extensive Weiternutzung 

erhalten werden. Eine Chance hierzu kann durch das gerade aktuell formulierte Integrierte 

Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) eröffnet werden, das in den Verbandsgemeinden 

Alsenz-Obermoschel und Rockenhausen erstmalig in Rheinland-Pfalz Anwendung findet. 

Durch dieses Pilotprojekt soll der demographischen Entwicklung und dem Strukturwandel in 

der Landwirtschaft entgegengewirkt werden. Landschaftsökologische und 

landschaftsesthetische Gesichtspunkte, unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten, 

sollten bei der Entwicklungskonzeption einen Schwerpunkt darstellen. 

 
Dies kann bedeuten, dass einzelne Flächen zu einem Naturwald werden und andere in 

einem entsprechenden Brachestadium gehalten werden. 

 
Auch in diesem Bereich sind Talräume landespflegerisch zu entwickeln, um sie als Lebens-

räume für einen stabilen Landschaftshaushalt zu erhalten. 

 
Dabei ist ein Konsens zwischen evtl. unterschiedlichen Interessen anzustreben, so dass die 

Ziele des Naturschutzes und berechtigte landwirtschaftliche Belange nebeneinander umge-

setzt werden können. 
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1.6.4 Gewässer 
 

Die Gewässer sind zu erhalten, zu schützen und zu entwickeln. Hochwasserereignisse be-

weisen, dass die naturgemäße Leistungsfähigkeit der Gewässer in weiten Bereichen nicht 

mehr gegeben ist. 

 

 

 

Ziele: 

 

Über Gewässerpflegepläne sind Konzeptionen zu entwickeln, wie die Gewässerdynamik 

wiederhergestellt werden kann. Vordringlich bemüht sich der Kreis hier bei den in seiner 

Unterhaltungspflicht stehenden Gewässer II. Ordnung: 

Alsenz, ab Einmündung Imsbach bis Kreisgrenze 

Appelbach, ab Einmündung Braunbach (in der Ortslage Gerbach) bis Kreisgrenze 

Pfrimm, Einmündung Leiselsbach bis Kreisgrenze 

 
Insbesondere an der Alsenz und an der Pfrimm konnten in den letzten Jahren größere 

Flächen zur Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstrukturgüte 

und der Hochwassersituation erworben werden. So wurden beispielsweise in den 

Gemarkungen Harxheim, Imsweiler und Mannweiler- Cölln Flutmulden angelegt, die ähnlich 

wie Polder, bei einem stärkeren Regenfällen das mehr anfallende Wasser zunächst 

aufnehmen.  

 
In den Gemarkungen Oberndorf und Rockenhausen wurden alte Stauwehre in der Form 

umgebaut, dass jetzt wieder eine Durchgängigkeit für die gesamte Gewässerfauna gegeben 

ist. Die Durchgängigkeit ist für die Gewässerbiologie von sehr großer Bedeutung, da sie 

Voraussetzung für die Wiederbesiedlung verarmter Gewässerregionen und die 

Wiederherstellung einer natürlichen Artenvielfalt der aquatischen Lebensgemeinschaft ist. 

 
Der Ankauf und die Umwandlung der Auenbereiche in z. B. extensives Grünland sind zur 

Zeit günstig, weil das Land hohe finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Die Umsetzung der 

Gewässerpflegepläne ist voranzutreiben. 

 
 
1.6.5 Fremdenverkehr, wirtschaftliches Potential des Kreises 



 
Naturschutz und Landespflege 
 

 
1-52 

 
Der Donnersbergkreis mit seinen Naturräumen ist schwerpunktmäßig landwirtschaftlich und 

forstwirtschaftlich geprägt. Die abwechslungsreiche und schöne Landschaft ( u.a. Wald, 

Weinberge, Wiesen, Felder, Täler) bietet eine wichtige Grundlage für den Tourismus und die 

Tourismusentwicklung.  

 

In Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, touristischen Akteuren, politisch 

Verantwortlichen und Vertreter/innen von Naturschutz – und Umweltverbänden wurde ein 

Touristisches Leitbild erarbeitet. Dieses Leitbild enthält Entwicklungsleitlinien als Richtschnur 

für die weitere Tourismusentwicklung. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Bereich „Natur und 

Tourismus“.  

 

Die Ziele von Naturschutz und Tourismus sollen produktiv miteinander verbunden werden. 

Das natürliche Potenzial im Donnersbergkreis soll für einen sanften Tourismus genutzt 

werden, empfindliche Bereiche geschützt und durch aktive Umweltbildung das Bewusstsein 

für Natur und Umwelt bei Gästen und Einheimischen gefördert werden. Dazu zählt auch eine 

Besucherlenkung um sensible Bereiche der Natur zu schonen sowie Angebote und 

Programme wie z.B. Naturerlebnistage, Exkursionen, Vorträge, Ausstellungen, geführte 

Wanderungen, Geo-Tourismus oder das Anlegen des Keltengartens. Gemeinsam bieten 

Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) und Naturschutz- und Umweltverbände solche 

Programme an.  

 

Ein weiterer Baustein ist die Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten sowie das 

Angebot „Urlaub auf Bauern- und Winzerhöfen“. Veranstaltungen wie Einkaufen und 

Frühstücken auf dem Bauernhof, Bauernmärkte, Tag der offenen Höfe, 

Weinbergsbegehungen, Weinfeste, Zusammenarbeit mit Gastronomie und Hotelgewerbe 

leisten hierzu einen nicht unwesentlichen Beitrag.  

 

 

1.6.6 Naturschutzarbeit 
 

Das derzeit gültige Landespflegegesetz wird geändert und als Landesnaturschutzgesetz neu 

gefasst. Der Gesetzentwurf orientiert sich dabei nach Inhalt und Systematik am 

Bundesnaturschutzgesetz vom 04.04.2002 und den europarechtlichen Vorgaben. Mit dem 

Gesetzentwurf soll das Landesnaturschutzrecht modernisiert und an die neuen 

Anforderungen angepasst werden. Das kommt bereits in dem neuen Namen des Gesetzes 
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zum Ausdruck. Aus diesem Grunde wurde von einer Novellierung einzelner Bestimmungen 

Abstand genommen und stattdessen eine völlige Neufassung vorgesehen. 

 

Die Ziele und Grundsätze des Gesetzentwurfs sind auf eine nachhaltige Entwicklung 

ausgerichtet. Die bisher schon bekannten Instrumente des Naturschutzes werden inhaltlich 

und im Hinblick auf ihre Handhabung auf diese erweiterte Zielsetzung ausgerichtet. Der 

Entwurf des Gesetzes legt deshalb großen Wert darauf, die Instrumente wie bspw. die 

Eingriffsregelung einfach, flexibel und vollzugstauglich auszugestalten. Weiterhin misst er 

der Bildung für Nachhaltigkeit und der Kooperation mit ehrenamtlich Tätigen eine große 

Bedeutung bei. 

 

 

Ziele: 

 

Auf der Grundlage dieser Gesetzesneufassung wird sich auch die Zielsetzung des 

Naturschutzes auf Kreisebene orientieren. Ein wesentliches Ziel zukünftiger 

naturschutzfachlicher Arbeit wird die Wahrung und Sicherung eines lokaltypischen 

Landschaftsbildes, auch zur Förderung der lokalen Identität, sein. Um dieses Ziel zu 

erreichen ist es wichtig, kulturbedingte Landschaftselemente, auch auf 

Grenzertragstandorten, soweit wie möglich zu erhalten. Besonders trifft dies beispielsweise 

im Alsenz- bzw. im Appelbachtal zu, wo viele Bereiche von landwirtschaftlicher 

Nutzungsaufgabe geprägt sind. Die brach gefallenen Standorte werden sich im Laufe der 

Sukzession zu Strauch-, Vorwald bzw. Waldgesellschaften entwickeln. Offenlandbereiche, 

bestehend aus Wiesen unterschiedlichster Prägung zu erhalten oder  auch wieder 

herzustellen, wird ein Arbeitsschwerpunkt sein. 
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